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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
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Liebe LeserInnen!

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, erschei-
nen die Blickpunkte seit der letzten Aus-
gabe in einem neuen Design und ab nun 
auch regelmäßig monatlich auf 24 Seiten 
im Farbdruck. Diese Professionalisierung, 
einhergehend mit vielen neuen ehrenamt-
lichen JournalistInnen, LektorInnen und 
LayouterInnen, lassen die Blickpunkte in 
neuem Glanz erstrahlen.
Nach wie vor erhalten SiM-Mitglieder und 
Untergebrachte im Straf- und Maßnah-
menvollzug die aktuelle Ausgabe per Post 
kostenlos zugeschickt. Durch Inserate und 
AbonnentInnen können wir diesen Service 
weiterhin anbieten.
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung 
zum neuen Layout und konstruktive Kritik 
zum Blatt. Gerne veröffentlichen wir auch 
Berichte aus den Justizanstalten und von 
unseren geneigten LeserInnen.
Ab der kommenden Ausgabe finden Sie 
auch einen Unterhaltungsteil in der Mitte 
der Zeitschrift und, als zusätzlichen Service, 
die wichtigsten Kontaktadressen von Ge-
richten, Behörden und NGOs.

Sommerliche Grüße,
Markus Drechsler

Herausgeber

Anzahl der Anzeigen ging zurück

Die neue Kriminalstatistik zeigt, dass es 
letztes Jahr zum ersten Mal seit 20 Jahren zu 
weniger als 500.000 Anzeigen kam. Mit ins-
gesamt 472.981 Delikten wurden im Vergleich 
zu 2017 um 7,4 Prozent oder 37.555 weniger 
Anzeigen erstattet. In der Bundeshauptstadt 
sanken die Anzeigen sogar um 11 Prozent, 
im Bundesländervergleich liegt Wien somit 
vorne. 
[Der STANDARD]

Kriminalstatistik:  
Neue Kategorien bei Erfassung 
von Daten

In der Kriminalstatistik werden ab jetzt Fälle 
psychischer Gewalt zusammen mit körperli-
cher Gewalt erfasst. Weiters werden im  
Jahresbericht die Schwerpunkte Gewalt-, 
Eigentums- und Internetkriminalität einge-
führt. Auch die Auswertung der Täter- 
Opfer-Beziehung wird ab jetzt in die Statistik 
einfließen sowie die Ausweitung der näheren 
Beschreibung von ausländischen Tatverdäch-
tigen, inklusive neuer Kategorien (Touristen, 
Erwerbstätige, Nichterwerbstätige, Personen 
in Ausbildung, Asylwerber, nicht rechtmäßig 
Aufhältige bzw. Geduldete, Personen ohne 
Aufenthaltsstatus). 
[Der STANDARD]

Info-Telegramm
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Mag. Franz Karl Juraczka
Rechtsanwalt - Verteidiger in Strafsachen §Alser Straße 32/15

1090 Wien
T 01/408 61 00

M 0664 / 646 46 83
E office@ra-juraczka.at

Gerne kümmern wir uns um Ihre rechtlichen Anliegen unterschiedlichster Art, insbesondere  
aus folgenden Themenkreisen:

Strafrecht
Maßnahmenvollzug als Teilgebiet des Strafrechts
Schadenersatzrecht
Obsorgeangelegenheiten
Erwachsenenschutzrecht

Das Recht auf eine eigene Meinung

Im vorliegenden Fall wurde der Be-
schwerdeführer wegen einer strafbaren 
Handlung gegen die sexuelle Integrität 
und Selbstbestimmung zu einer Frei-
heitsstrafe von dreieinhalb Jahren ver-
urteilt und in eine Anstalt für geistig ab-
norme Rechtsbrecher eingewiesen. 

Sein Antrag auf bedingte Entlassung 
wurde vom Landesgericht für Straf-
sachen (LGS) Wien abgewiesen. Laut 
Sachverständigengutachten sei nicht 
davon auszugehen, dass sich die Ent-
wicklung des Untergebrachten im 
Maßnahmenvollzug verändert hat. Er 
sei am Anfang seines Behandlungs-
prozesses, Vollzugslockerungen seien 
weder bewilligt noch erprobt worden. 
Daher sei eine Überprüfung seiner Ge-
fährlichkeit nicht möglich. Zudem sei 
seine Folgebereitschaft bezüglich der 
notwendigen Behandlungen und The-
rapien „aufgrund der immer wieder 
erhobenen Rechtsmittel“ nicht aus-
reichend gegeben. Dagegen erhob der 
Untergebrachte eine Beschwerde beim 
OLG Wien und bekam Recht.

Die Notwendigkeit der Unterbrin-
gung in einer Anstalt für geistig abnor-
me Rechtsbrecher ist von Amts wegen 
mindestens alljährlich zu prüfen. Vor 
jeder Entscheidung über die bedingte 
Entlassung ist eine Äußerung des Straf-
gefangenen, des Anstaltsleiters und 
der Staatsanwaltschaft einzuholen. In 
Fällen wie dem Vorliegenden ist eine 

Äußerung der Begutachtungs- und Eva-
luationsstelle für Gewalt- und Sexual-
straftäter (BEST) erforderlich. Soweit 
es zur Vorhersage über das künftige 
Verhalten des Verurteilten zweckmäßig 
ist, sind Strafvollzugsbedienstete und 
andere im Strafvollzug tätige Personen 
zu hören. Diese Kriterien sind in der all-
jährlichen Prüfung zu berücksichtigen. 
Das OLG Wien erachtete die aktuellen 
Gutachten als unschlüssig, insoweit sie 
von einem „gerade erst begonnenen 
Therapieprozess“ oder der „Kürze des 
therapeutischen Prozesses“ ausgehen. 
Die Informationen, auf welchen die 
Gutachten beruhen, seien gar nicht er-
hoben worden. Die Therapie habe be-
reits 2016/2017 begonnen und sei da-
her nicht mehr an ihrem „Beginn.“ 

Aus diesem Grund seien alle gesetz-
lich vorgesehenen Äußerungen und 
Stellungnahmen einzuholen, um ein 
aktuelles und vollständiges Bild vom 
Zustand, Verhalten und der aktuellen 
Gefährlichkeit des Untergebrachten zu 
bekommen. Die Sachverständigengut-
achten seien entsprechend zu aktuali-
sieren. Das OLG Wien deutete das Ar-
gument der „immer wieder erhobenen 
Rechtsmittel“ so, dass das LGS Wien 
die Vorwürfe des Untergebrachten 
gegenüber dem Betreuungssystem als 
fordernd und subjektiv bewertet habe. 
Dagegen argumentierte das OLG Wien, 
dass jeder das uneingeschränkte Recht 

habe, allfällige (objektiv vorhandene 
oder subjektiv empfundene und nicht 
zweifelsfrei als Krankheitssymptome 
eingeordnete) Kritikpunkte anzuspre-
chen sowie sämtliche durch die Rechts-
ordnung gebotenen Rechtsmittel und 
Verteidigungsbehelfe zu ergreifen. 
Dies dürfe auch nicht zu seinem Nach-
teil verwendet werden.  Das OLG Wien 
betonte, dass sämtliche im Gesetz vor-
gesehene Entscheidungsgrundlagen 
einzuholen seien. Dadurch könne be-
urteilt werden, nach welchen Kriterien 
die Vollzugsanstalt den Therapieplan 
erstellt und durchgeführt hat, ob und 
welche Fortschritte aus der Sicht der 
unmittelbaren BetreuerInnen erzielt 
wurden, aus welchen Gründen Voll-
zugslockerungen bislang nicht bewil-
ligt wurden und ob abgeschätzt werden 
kann, ab wann solche allenfalls möglich 
sind. Diese Informationen seien für die 
Gerichtsentscheidung notwendig. Es 
müsse nachvollziehbar sein, aus wel-
chen sachlichen, krankheitsbedingten 
oder tatsächlich nicht ausreichend ko-
operativen Gründen der Untergebrach-
te nicht gefällig ist. Selbst wenn von 
einem unveränderten Zustand des Un-
tergebrachten auszugehen wäre, habe 
er das Recht, dass dieses Ergebnis auf 
die im Gesetz vorgesehene Weise erzielt 
und begründet wird. Die Zukunftspers-
pektiven oder die Gründe für deren der-
zeitiges Fehlen seien aufzuzeigen.

OLG Wien 21 Bs 94/19f: Oberlandesgericht (OLG) Wien: Das Recht, allfällige Kritikpunkte zu  
artikulieren, steht dem Untergebrachten uneingeschränkt ebenso zu wie das Ergreifen  
sämtlicher Rechtsmittel. Von Aylin Sherif
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ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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zur Haftunterbrechung
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Stets bemüht um Recht und 
Ordnung - die Justizsprecherin 
der NEOS Irmgard Griss.

Reform des Maßnahmenvollzugs 
kommt ins Parlament
Seit vielen Jahrzehnten kennen ExpertInnen die Probleme im Maßnahmenvollzug, seit 2014 gibt 
es ein Bekenntnis zur Reform. Nun haben SPÖ, NEOS und JETZT einen Initiativantrag im Parla-
ment eingebracht. Im September 2019 soll darüber abgestimmt werden.

Von Markus Drechsler

In Expertenkreisen sind die Proble-
matiken rund um die vorbeugende 
Maßnahme seit Jahrzehnten be-
kannt. Vor wenigen Jahren wurde 
auch die Öffentlichkeit durch den 
Fall eines Untergebrachten aufge-
rüttelt, dessen Füße während seiner 
Anhaltung in der Justizanstalt Stein 
(NÖ) abgefault waren. Die Wiener 
Wochenzeitung „Falter“ berichte-
te darüber ausführlich und veröf-
fentlichte außerdem die Fotos der 
Füße. Die Aufregung war groß und 
das Entsetzen dem damaligen Jus-
tizminister Wolfgang Brandstetter 
anzusehen. Glaubwürdige Umset-
zungswünsche nach einem besseren 
Maßnahmenvollzug wurden artiku-
liert und gaben Hoffnung auf Besse-
rung.

Im Juni 2014 setzte Brandstet-
ter eine Arbeitsgruppe ein, die mit 

mehr als 40 ExpertInnen aus ver-
schiedenen Bereichen des Straf- 
und Maßnahmenvollzugs besetzt 
wurde. Dazu gehörten Psychiater-
Innen, PsychologInnen, JuristIn-
nen, VertreterInnen aus dem Mi-
nisterium, RichterInnen, usw. Ihre 
Aufgabe war es, den Zustand des 
Maßnahmenvollzugs zu prüfen, 
die Probleme zu identifizieren und 
den Reformbedarf zu erheben. Auf 
Grundlage des Abschlussberichts 
der Expertengruppe erarbeitete das 
Justizministerium dann einen ers-
ten Gesetzesentwurf. 

Nachdem dann einige Zeit nichts 
passiert war und zwischenzeitlich 
die öffentliche Diskussion um das 
Thema abgeflaut war, belebte ein 
Mord am Wiener Brunnenmarkt 
wieder die Debatte. Ein psychisch 
kranker Mann ermordete mit einer 
Stange eine Passantin. Obwohl die-
ser Einzelfall nichts mit dem Maß-
nahmenvollzug an sich zu tun hat-
te, sondern eher mit dem Versagen 
der zuständigen Behörden, kam 
es im Ministerium zu einem Um-
denken. In weiterer Folge änder-
te Justizminister Brandstetter den 
bestehenden Entwurf. Viele Um-
setzungsforderungen der einstigen 
Expertengruppe wurden über Bord 
geworfen und stattdessen ein Geset-
zestext  vorgelegt, der von Helmut 
Fuchs und Peter Lewisch vom In-
stitut für Strafrecht und Krimino-
logie der Universität Wien verfasst 
worden war. Zwei Jahre nach dem 
ersten Gesetzesentwurf lag nun eine 
neue Variante vor, allerdings kam es 
wegen der vorgezogenen Neuwahlen 
nur mehr zu einem informellen Be-
gutachtungsverfahren zur Internet-
präsenz des Justizministeriums.

Nach den Neuwahlen, Brandstet-
ter wurde durch Josef Moser als 

Justizminister abgelöst, wurde der 
Entwurf von 2017 vor dem Hinter-
grund des neuen Regierungspro-
gramms nochmals evaluiert und 
überarbeitet. Ende 2018 - also vier 
Jahre nach dem Vorfall in Stein - 
wurde ein neuer Entwurf finalisiert 
und einer Vorbegutachtung durch 
ExpertInnen zugeführt. 

Die NGO „SiM“ (Selbst- und Inter-
essensvertretung zum Maßnahmen-
vollzug) war Teil dieser Experten-
gruppe und gab auch eine kritische 
Stellungnahme dazu ab. In den 
Mittelpunkt der Reform rückten 
vorrangig die Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit und die er-
forderliche medizinische Behand-
lung. Moser wollte ursprünglich 
den Entwurf bis Mitte dieses Jahres 
(mit einigen Verzögerungen und 
Ankündigungen bereits zu Ostern) 
vorlegen und für die allgemeine Be-
gutachtung finalisieren, allerdings 

Die „Plattform  
Maßnahmenvollzug“ 
besteht aus folgen-
den Mitgliedern:

Behindertenanwalt, BIZEPS 
- Zentrum für  
Selbstbestimmtes Leben,  
Exit Sozial, Freiräume, HPE, 
ifs Patientenanwaltschaft, 
LOK - Leben ohne Kranken-
haus, Ludwig Boltzmann 
Institut für Menschenrechte, 
Österreichischer Behinder-
tenrat, pro mente Plus, SiM 
und Vertretungsnetz.
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Rechtsanwalt, Verteidiger in Strafsachen

Hört auf euer Herz und euren Ver-
stand und lasst jeden Menschen so 
leben, wie er oder sie möchte, so-
lange es nicht zum Schaden dritter 
Personen oder Lebewesen ist.

3332

J  Justiz • Gefängnis

Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, zu sich selbst zu 
stehen. Auch wenn es schwierig wird, darf man sich 
nicht verstecken. Denn die Probleme werden dadurch 
nur noch größer und man vergeudet so viel Kraft, die 
man eigentlich für anderes gut brauchen kann.
Allen Betroffenen kann ich trotzdem nur den Rat ge-
ben, eine Vertrauensperson zu finden. Denn ohne 
Hilfe von anderen ist es fast nicht zu schaffen. Ich 
hätte nicht gewusst, wo ich hingehen soll, um Hilfe 
zu bekommen. 

Ohne die Unterstützung von Rechtsanwalt Helmut 
Graupner wäre ich richtig aufgeschmissen, denn er 
kümmert sich um die rechtlich relevanten Sachen. 
Dafür bin ich ihm wirklich sehr dankbar.

Transsexualität ist nichts Schlimmes und es ist nicht 
fair, dass Menschen, die transsexuell sind, beschimpft 
und verarscht werden. Wir sind alle Menschen. Und 
gerade Transsexuelle haben in ihrem Leben auch 
ohne Diskriminierung meistens schon viel Schlechtes 
erlebt und sei es nur im Konflikt mit sich selbst.

Man muss es sich zuerst einmal eingestehen und ler-
nen damit umzugehen, denn kein Mensch sagt gleich, 
dass er transsexuell ist.
Man kann es nicht ändern und trotzdem hat man 

Angst. Was denken meine Freunde, meine Familie, 
wenn ich es ihnen sage. Wenn sie dich deswegen ver-
urteilen, dann tut das weh, aber gerade bei Freunden 
muss man sich dann eingestehen, dass es keine rich-
tigen Freunde waren, denn sonst würden sie zu dir 
halten.
Ich habe schon viel Schlechtes in meinem Leben 
durchgemacht, aber ich verrate euch etwas: Ich bin 
ein Mensch und ich lasse mir nichts wegnehmen. 
Weder mein Lächeln noch den Spaß, selbst wenn 
ich schon so lange in Haft bin. Außerdem sehe ich 
es nicht als Problem, sondern als Herausforderung. 
Menschen, die sich ständig selbst bemitleiden, kann 
ich nicht ausstehen.

Was ich hier sagen möchte: Hört auf euer Herz und 
euren Verstand und lasst jeden Menschen so leben, 
wie er oder sie möchte, solange es nicht zum Schaden 
dritter Personen oder Lebewesen ist. Ich würde mich 
freuen, wenn man die Leute aufklärt. Es soll nicht so 
sein, dass die Situation der Betroffenen sich durch 
Unwissenheit noch verschlimmert, sondern dass man 
sich schlau macht. Was ist Transsexualität? Ich wün-
sche mir von den Lesern der Blickpunkte, dass sie 
nicht mit Vorurteilen leben, sondern Offenheit bewei-
sen und sich auch für andere zu interessieren begin-
nen und zusammenhelfen.

Eine persönliche Betrachtung von Thomas Reiter

leben als  
Transgender 
im häf´n

T ranssexualität ist schon in der Freiheit nicht 
einfach. Im Gefängnis, also in einer Institution, 

in der sich nur Männer oder nur Frauen befinden, 
kriegt das Geborensein im falschen Körper noch 
einmal eine ganz andere Dimension.
Ich befinde mich seit fast sieben Jahren im Maßnah-
menvollzug in der Justizanstalt Mittersteig. Bis vor 
kurzem war ich allerdings noch in der Jugendstraf-
anstalt Gerasdorf untergebracht. Dort hatte ich eine 
Therapeutin, mit der ich über meine Transsexuali-
tät sprechen konn-
te. Ich fragte sie, ob 
ich mit der Hor-
montherapie auch 
während der Haft 
beginnen könnte. 
Sie antwortete mir, 
dass das prinzipiell 
schon möglich sei. 
Allerdings dürfte ich 
dann weder in einer 
Haftanstalt für Män-
ner noch für Frauen 
sein, da ich ja dann 
die Geschlechtsmerkmale sowohl von Männern 
als auch von Frauen habe, also die Brust der Frau 
und den Penis des Mannes. Das heißt, ich müsste 
dann in Einzelhaft untergebracht werden und dürf-
te dann weder mit weiblichen noch mit männlichen 
Gefangenen in Kontakt kommen.

Außerdem ist es als Gefangener natürlich viel 
schwieriger seine Umgebung davon zu überzeu-
gen, dass man tatsächlich im falschen Körper gebo-
ren wurde und sich nichts sehnlicher wünscht, als 
mit dem Umwandlungsprozess zu beginnen, als 
wenn man in Freiheit ist und Familie und Freunde 
um sich hat. Als ich am Mittersteig um sogenannte 

„Testosteron-Blocker“ bat, bot man mir Psychophar-
maka und Stimmungsaufheller an. Ich war einiger-
maßen vor den Kopf gestoßen.

Es ist bestimmt 
nicht gut, die Zeit 
bis zur Umwand-
lung in die Länge zu 
ziehen, denn beim 
Betroffenen ver-
stärkt sich nur der 
Ekel vor dem „fal-
schen“ Geschlecht, 
in dem man sich be-
findet. Deshalb ist es 
mir weder möglich 
mich zu mögen, wie 

ich momentan bin, noch mich wertzuschätzen. Ich 
kann mir kaum vorstellen, körperliche Nähe zuzu-
lassen und ich habe Angst davor, was passiert, wenn 
die anderen wissen, was mit mir los ist. Denn oft 
genug bin schon enttäuscht worden, wenn ich mich 
jemandem anvertraut habe.

wurde auch dieser Plan von der Re-
gierungsumbildung  bzw. deren an-
schließendem Aus vereitelt. 

In einer jüngsten Anfragebeant-
wortung nimmt der derzeitige Jus-
tizminister Clemens Jabloner wie 
folgt Stellung: „Da der Entwurf 
sowohl hinsichtlich seiner inhalt-
lich-rechtspolitischen als auch hin-
sichtlich seiner budgetären Dimen-
sionen den nach dem Arbeitskonzept 
der aktuellen Bundesregierung vor-
gesehen Rahmen verlassen würde, 
muss eine allfällige allgemeine Be-
gutachtung einer künftigen Bundes-
regierung vorbehalten bleiben.“ Soll 
es also nach der Übergangsregie-
rung gehen, kommt der Gesetzes-
entwurf erst nach den Wahlen zur 
Begutachtung. 

Tritt dieser Fall ein, ist es wahr-
scheinlich, dass die Reform des 
Maßnahmenvollzugs wieder auf die 
lange Bank geschoben wird und die 

alten Entwürfe von einem neuen Mi-
nister oder einer neuen Ministerin 
abermals geprüft und abgeändert 
werden. 

Mittlerweile befinden sich über 
1.000 Menschen im Maßnahmen-
vollzug, die nach wie vor unter men-
schenrechtlich fragwürdigen Be-
dingungen, ohne Entlassungsdatum 
und großteils in Justizanstalten fest-
gehalten werden. Die nötigen psy-
chotherapeutischen Behandlungen 
können nicht gewährleistet werden, 
da es schlicht und ergreifend zu we-
nige TherapeutInnen gibt. Mehrere 
Untergebrachte berichten, dass sie 
seit Jahren ohne jegliche therapeu-
tische Unterstützung einfach wegge-
sperrt werden, genau wie „normale“ 
Strafgefangene. Die Trennung von 
Maßnahmen- und Strafgefangenen 
in separaten „Departments“ ist nur 
ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Schlussendlich ist es der Öffent-

lichkeitsarbeit der Bürgerinitiative 
„Plattform Maßnahmenvollzug“, ei-
ner Vereinigung von zwölf Organisa-
tionen und NGOs, und der Hartnä-
ckigkeit von SiM zu verdanken, dass 
der Initiativantrag der SPÖ, NEOS 
und Liste JETZT (auf den folgenden 
Seiten im Original abgedruckt) nun 
doch im Parlament behandelt wird. 
Nach unserer Einschätzung wird es 
noch im September vor der Wahl 
dazu eine Abstimmung geben. Ob 
sich eine parlamentarische Mehr-
heit für die höchst notwendige Re-
form findet, bleibt abzuwarten. Wir 
möchten uns bei dieser Gelegenheit 
bei den Abgeordneten und den Mit-
arbeiterInnen der einbringenden 
Parteien bedanken. Obwohl es sich 
wohl kaum um ein Thema handelt, 
das sich für den Wahlkampf und zur 
Stimmenmaximierung eignet, set-
zen sie sich dennoch für diese wich-
tige Reform ein. 

Unterstützen Sie den Antrag

Gerne können Sie mithelfen, das Thema öffentlich zu machen. Schreiben Sie den Abgeordneten 
der ÖVP und FPÖ ihre Meinung zum Maßnahmenvollzug und ersuchen Sie sie um Unterstüt-
zung dieses Antrags.
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erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Hier wird die Reform beschlossen.

ENTSCHLIESSUNGSANTRÄ-G 

der Abgeordneten Einwallner, Griss, Noll 

Genossinnen und Genossen 

betreffend dringend notwendige Verbesserungen im Maßnahmenvollzug 

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der im Maßnahmenvollzug untergebrachten psychisch 

kranken Straftäterinnen österreichweit von 400 auf rund 515 gestiegen. Dies liegt 

insbesondere an der Möglichkeit, Menschen schon bei Strafdrohung von unter drei Jahren in 

die entsprechenden Anstalten einzuweisen. Am 1.Jänner 2018 wurden 878 Personen im 

Maßnahmenvollzug angehalten, am 1. April 2019 waren es bereits 1004. 

Der Maßnahmenvollzug ist menschenrechtlich ein besonders sensibler Bereich, weil die 

persönliche Freiheit der Betroffenen durch eine Anhaltung eingeschränkt wird, die eine 

vorbeugende Maßnahme darstellt. Diese vorbeugende Maßnahme ist nur 

menschenrechtskonform, wenn sie durch adäquate, individuelle, motivierende Betreuung und 

Behandlung so kurz wie möglich gehalten wird. 

Bereits bei den ersten Besuchen von Einrichtungen des Maßnahmenvollzugs wurden 

vonseiten der Volksanwaltschaft gravierende Mängel festgestellt, seit 2014 hat sie wiederholt 

eine Reform des Maßnahmenvollzugs gefordert. 

Menschenrechtlich fragwürdig sind dabei sowohl die Anhaltebedingungen in der Justizanstalt 

Göllersdorf für unzurechnungsfähige Straftäterinnen, als auch in den Departments der 

Justizanstalten Stein, Karlau und Garsten für zurechnungsfähige Straftäterinnen. 

Die Volksanwaltschaft hat beispielsweise die Umstände, wie die Insassinnen in der 

Justizanstalt Göllersdorf selbst untergebracht sind, als therapiefeindlich kritisiert. Es gäbe dort 

Zellen mit drei oder vier bzw. fünf Betten, wobei dort sehr viele sehr kranke Patienten seien, 

die ein großes Problem mit Reizüberflutungen wie Nähe und Distanz hätten. 

Der damalige Justizminister Dr. Wolfgang Brandstetter hat dem Vernehmen nach bei einem 

Besuch in Göllersdorf auch die Idee unterstützt, dass ein Zubau oder ein Neubau 

vorgenommen werden sollte. Von der neuen Bundesregierung gibt es weder für einen Neubau 

ein Budget noch konkrete Pläne für anderweitige Verbesserungen. 

Erinnert sei auch daran, dass bereits in der letzten Gesetzgebungsperiode vom damaligen 

Justizminister Dr. Wolfgang Brandstetter eine Arbeitsgruppe "Maßnahmenvollzug" 

eingerichtet worden ist, um die Gesetzeslage zum Maßnahmenvollzug zu überarbeiten. Eine 

menschenrechtskonforme Unterbringung psychisch kranker Straftäterinnen würde nicht nur 
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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Österreich seine menschenrechtlichen Verpflichtungen erfüllen lassen, sondern auch im 

Interesse der allgemeinen Sicherheit liegen. 

Einige wesentliche Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Maßnahmenvollzug" sind: 

- Keine Unterbringung mehr in VOllzugsanstalten 

Unterbringung in forensisch-therapeutischen Zentren 

Unterbringung auch ausnahmsweise in öffentlichen Krankenanstalten für PSYChiatrie 

- Möglichkeit eines ambulanten Vollzugs bei gelinderen Fällen (z. B.: betreute 

Wohneinrichtung, Bewährungshilfe) 

Elektronische Fußfessel beim ambulanten Vollzug und auch nach einer bedingten 

Entlassung 

Im Regierungsprogramm der letzten türkis-blauen Bundesregierung haben sich diese 

sinnvollen Reformmaßnahmen nicht wiedergefunden, obwohl sie in der Fachwelt nahezu 

einhellig unterstützt werden. Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher den folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Der Bundesminister für Reformen, Verfassung, Deregulierung und Justiz wird aufgefordert, 

nach erfolgter Begutachtung dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf zuzuleiten, der sich im 

Wesentlichen an den Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Maßnahmenvollzug" des 

Bundesministeriums für Justiz aus dem Jahre 2017 orientiert." 

Zuweisungsvorschlag: Justizausschuss 
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Fußfessel:  
„Strafvollzug und keine Wohltat“

Andreas Zembaty, Pressesprecher von „Neustart, erklärte im Interview mit Blickpunkte, dass die 
Fußfessel mit enormen Vorteilen verbunden ist. Dennoch sei es eine Form des Freiheitsentzugs, 
die gewisse Voraussetzungen und Probleme mit sich bringt. 

Von Sophie Röhrer
Elektronisch überwachter Haus-
arrest. 3,88 Prozent der Strafgefan-
genen in Österreich, das sind 363 
Personen, befanden sich am 1. Febru-
ar 2019 im elektronisch überwachten 
Hausarrest, welcher im Volksmund 
auch als „Fußfessel“ bezeichnet wird. 
Damit diese Form des Strafvollzugs 
genehmigt wird, muss eine Reihe 
bestimmter Voraussetzungen erfüllt 
sein. Grundsätzlich kann derzeit jede 
Person, deren Haftstrafe maximal 12 
Monate beträgt oder die eine Rest-
strafe von noch 12 Monaten vor sich 
hat, die Fußfessel beantragen. Man 
unterscheidet jedoch zwischen Front-
door-KlientInnen, die noch gar nicht 
im Strafvollzug sind, aber denen ein 
Strafantritt bevorsteht, und Back-
door-KlientInnen, die bereits mehre-
re Jahre in Haft sind und noch einen 

Strafrest abzubüßen haben. Per Ge-
setz ist vorgeschrieben, dass die An-
tragstellerInnen einer geeigneten Be-
schäftigung nachgehen müssen. „Das 
hängt auch damit zusammen, dass 
Kosten zu bezahlen sind, maximal 22 
Euro pro Tag. Das ist viel Geld“, er-
klärt Zembaty. Eine weitere zwingen-
de Voraussetzung für die Genehmi-
gung des elektronisch überwachten 
Hausarrests ist das Einverständnis 
aller Personen, die im gemeinsamen 
Haushalt leben und über 14 Jahre alt 
sind. Hinzu kommt, dass auch die 
technischen Gegebenheiten zu prü-
fen sind, die nicht in jedem Fall den 
Anforderungen genügen. Das letzte 
und laut Zembaty wichtigste Krite-
rium, das für eine erfolgreiche Ge-
nehmigung erfüllt sein muss, ist die 
Bereitschaft der antragstellenden 

Personen die Ursachen der Straftat 
zu ergründen und Verhaltensstra-
tegien zu entwickeln, damit eine er-
neute Straffälligkeit ausgeschlossen 
werden kann. Hierzu führt der Pres-
sesprecher von „Neustart“ aus: „Das 
Unrechtbewusstsein ist bei KlientIn-
nen sehr unterschiedlich ausgeprägt. 
Die einen nehmen die gemeinsame 
Deliktverarbeitung als Unterstützung 
und Hilfe an, weil sie irritiert über 
sich selbst sind und andere wollen 
nicht über das Delikt sprechen, weil 
sie ihre Strafe zum Beispiel schon ab-
gesessen haben.“ Der Verein „Neu-
start“ ist Vertragspartner des Bun-
desministeriums für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz. 
Seine Aufgabe ist es, unterstützend 
bei den notwendigen Erhebungen 
zur Klärung der Voraussetzungen des 
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elektronisch überwachten Hausar-
rests beziehungsweise zur Erstellung 
des Aufsichtsprofil zu fungieren. Au-
ßerdem begleiten dessen Mitarbeiter-
Innen die ProbandInnen sozialarbei-
terisch und betreuen gegebenenfalls. 
Für „Neustart“ hat es oberste Priori-
tät, die straffällig gewordenen Klien-
tInnen darauf hinzuweisen, dass eine 
Reflexion gewisser Verhaltensweisen 
stattfinden sollte und ergründet wird, 
welche Veränderungen für die Be-
troffenen letztendlich Sinn machen, 
sodass sie ihr Leben künftig in Frei-
heit verbringen können. 

Zuerkennung in den 
meisten Fällen

Liegen alle notwendigen, per Ge-
setz vorgeschriebenen Voraussetzun-
gen für die Genehmigung der „Fuß-
fessel“ vor, so wird sie in den meisten 
Fällen letztendlich auch zuerkannt. 
„Wenn Neustart den Befund hat, 
dass es passt, dann gibt es nur ganz 
wenige Fälle, wo die Justiz sagt, „das 
geht nicht gut“, klärt Zembaty auf. 
Diese wenigen Fälle betrafen bisher 
hauptsächlich Backdoor-KlientIn-
nen, die im Strafvollzug bereits ge-
wisse Auffälligkeiten gezeigt haben. 
Aus diesem Grund wurde bei diesen 
schlussendlich entschieden, dass ein 
elektronisch überwachter Hausarrest 
zu riskant wäre. Allerdings muss dies 
nicht hingenommen werden. Gegen 
einen negativen Bescheid lassen sich 
nämlich Rechtsmittel erheben. 

Gewisse Auflagen müssen 
beachtet werden

Wurde die „Fußfessel“ genehmigt, 
gibt es verschiedenste Auflagen zu 
beachten. Zum Beispiel müssen die 
Betroffenen einen Promillegehalt 
von 0,0 nachweisen können. Dies 
wird durch regelmäßige, wenn auch 
stichprobenartige Alkoholkontrollen 
überprüft. „Immerhin handelt es sich 
um einen Strafvollzug. Es ist keine 
Wohltat für die Betroffenen. Das ist es 
ganz und gar nicht“, ist sich Zembaty 
sicher. Wer bei einer Alkoholkontrol-
le keinen Promillegehalt von 0,0 hat, 
wird zur AbbrecherIn. Die Gründe 
für einen Abbruch dieses Strafvoll-
zugs können aber insgesamt sehr 
unterschiedlich sein. In Summe liegt 

die Abbruchquote momentan bei 1,6 
Prozent. Hauptgrund ist nach wie vor 
der Arbeitsplatzverlust, zum Beispiel 
weil die betroffene Person gekündigt 
wird. Dass Menschen im elektronisch 
überwachten Hausarrest der Vorwurf 
einer strafbaren Handlung entgegen-
gebracht werden kann, passiert nur 
in 0,2 Prozent der Fälle. Dies scheint 
allerdings, gesellschaftlich gesehen, 
die Hauptangst zu sein. 

Alltagsprobleme in 
vielerlei Hinsicht

„Fußfessel“-TrägerInnen haben 
mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. 
Das häufigste Alltagsproblem sei laut 
Zembaty „aus psychologischer und 
betreuerischer Hinsicht die Scham, 
eindeutig.“ Das permanente Gefühl 
der Überwachung, das von vielen au-
tomatisch mit dem elektronisch über-
wachten Hausarrest assoziiert wird, 
behindert die Menschen in ihrem 
Umfeld. Strafvollzug per se ist Frei-
heitsentzug und im Fall der „Fußfes-
sel“ ist das nicht anders. Denn auch 
in diesem Zusammenhang handelt 
es sich um einen Freiheitsentzug, 
weil die eigene Beweglichkeit ein-
geschränkt wird. „Viele KlientInnen 
können am Wochenende nicht in den 
Garten gehen, weil sie dann den Sen-
debereich verlassen“, weiß Zembaty 
und führt weiter aus: „Selbst in sehr 
intimen Situationen mit dem Partner 
oder der Partnerin oder den Kindern 
fällt der Blick immer wieder auf die 
„Fußfessel“. Es ist nicht so, dass ein 
Justizbeamter dabei ist und lauscht, 

aber die psychologische Verarbeitung 
dieser „Fußfessel“ ist oft die, dass man 
sagt, man fühlt sich permanent über-
wacht.“ Besonders schlimm wird es 
für die Betroffenen dann, wenn es in 
Alltagssituationen, wie zum Beispiel 
am Weg in die Arbeit, zu ungeplan-
ten Verzögerungen kommt. Sei es 
aufgrund eines defekten Wagons in 
der U-Bahn oder aufgrund von Stau 
auf der Autobahn. Für Menschen im 
elektronisch überwachten Hausar-
rest bedeuten solche Momente Stress, 
den sie sonst womöglich nicht hätten, 
denn sie müssen mit dem Mobiltele-
fon, das sie ständig mitführen sollten, 
versuchen, die Überwachungszentra-
le zu erreichen. Ist man beispielsweise 
in einem Funkloch, erschwert das die 
Situation zusätzlich. Zembaty weiß 
von KlientInnen nur zu gut: „Dieser 
Stress, wenn das einmal passiert ist, 
führt dazu, dass man permanent ein 
Problem mit dem Zuspätkommen hat. 
Man hat dann nämlich die Befürch-
tung, dass, wenn man verspätet nach 
Hause kommt, schon die Polizei mit 
Blaulicht da steht.“
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Salzburg: 20 Pro-
zent der Fußfessel-
trägerInnen 
müssen wieder ins 
Gefängnis
In 80 Prozent der Fälle  
werden die verhängten 
Fußfesselstrafen in Salz-
burg korrekt vollzogen, in 
den anderen Fällen müssen 
Verurteilte wieder ins Ge-
fängnis. So sieht die Bilanz 
der Bewährungshilfe NEU-
START in Salzburg aus. 
Einer der Hauptgründe ist 
der nachträgliche Wegfall 
von essentiellen Voraus-
setzungen, wie einem Job 
oder einer Wohnung; er-
neute Straftaten sind eher 
die Ausnahme. [orf.at]
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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Bei einer Inhaftierung stellt sich für die 
Eltern häufig die Frage, ob sie ihrem 
Kind davon erzählen sollen oder nicht. 
Gerade bei jüngeren Kindern erfinden 
manche Eltern einen anderen Grund 
für die Abwesenheit des inhaftierten 
Elternteils. NEUSTART empfiehlt je-
doch den Kindern die Wahrheit zu sa-
gen, da sie ohnehin spüren, dass etwas 
nicht stimmt. Das Verschweigen des 
Verbleibs kann sonst zu Spannungen 
und Konflikten innerhalb der Fami-
lie führen. Ein offener und sensibler 
Umgang ermöglicht es, dass das Ver-
trauen in die Bezugsperson nicht wei-
ter belastet wird. Doch auch wenn die 
Kinder die Wahrheit kennen, befinden 
sie sich meist in einem Zwiespalt. So 
beschreibt Klaus Roggenthin in einem 
Beitrag für den Deutschen Präventi-
onstag, wie schwierig es für die Kinder 
ist, sich anderen anzuvertrauen, weil 
sie sich schämen oder Angst haben. In 
der Umwelt seien sie so auch mit Vor-
urteilen konfrontiert, was für sich zu 
einer Stigmatisierung führe und somit 
tiefe Verletzungen hinterlassen könne. 
Außerdem verändere sich oft auch die 

Beziehung zum zurückgebliebenen El-
ternteil, da dieses meist selbst mit der 
neuen Situation beschäftigt sei und 
unter Druck stehe, die Verantwortung 
nun allein tragen zu müssen. 

Haftbesuche nicht 
kindgerecht

 
Für die Identitätsentwicklung ist 

es wichtig, dass Kinder die Bindung 
zu ihren Eltern pflegen können. Eine 
durch die EU-Kommission finanzier-
te Studie zeigt, dass sich die Kinder 
Kontakt zu ihren inhaftierten Eltern 
wünschen, jedoch sind die Besuchs-
möglichkeiten in den Haftanstalten 
nicht auf Kinder ausgerichtet. So 
gibt es zwar die Möglichkeit, mit Hil-
fe des Sozialdienstes der jeweiligen 
Haftanstalt einen „Tischbesuch“ zu 
organisieren, wo die Familie einen 
direkten Gesprächskontakt hat und 
nicht durch eine Trennscheibe ge-
trennt ist, dennoch frustriert auch 
diese Form des Besuchs die Kinder. 
Meist vergeht die Zeit sehr schnell, 
weil die Erwachsenen viel über orga-

nisatorische Belange reden. Raum, 
um gemeinsam herumzualbern oder 
zu spielen, um sich so näher zu kom-
men, ist nicht gegeben. Da Besuche 
meist wegen des Zuführens der In-
haftierten in die Besuchsräume, der 
Kontrolle der BesucherInnen und der 
Überwachung der Besuche sowieso 
einen hohen personellen Aufwand 
bedeuten, bleibt eine kindgerechte 
Ausgestaltung unberücksichtigt. Den 
Inhaftierten fällt es darüber hinaus 
häufig schwer, die Besuchszeit zu ge-
nießen, weil sie  Schuldgefühle haben 
und sich als ein schlechter Vater oder 
eine schlechte Mutter empfinden. So 
bleiben alle Beteiligte nach Besuchen 
oft traurig und überfordert zurück. 
Professionelle Besuchsbegleitungen, 
die dabei helfen, einen gemeinsamen 
Umgang zu finden, sind im Haftalltag 
nicht vorgesehen. 

Negative Auswirkungen und
Präventionsmöglichkeiten

Auch wenn Kinder durch die Haft-
strafen ihrer Eltern nicht auch noch 

Österreich

Kinder Inhaftierter:  
Eine 

vernachlässigte 
Perspektive

Minderjährige sind von der Inhaftierung von Elternteilen stark betroffen, weil durch die Haft die 
psychosoziale und materielle Unterstützung wegfällt. Der Verlust eines Elternteils kann mitunter zu 
gesundheitlichen Auswirkungen bei den betroffenen Kindern führen, zumal die Bedingungen von 
Besuchen in Haftanstalten alles andere als kindergerecht gestaltet sind. Diese Situation kann für 
alle Beteiligten sehr belastend sein. 

Von Justina Kaiser und Johanna Stockreiter
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bestraft werden sollen, führt die In-
haftierung zu einem höheren Risiko, 
dass sie psychische Auffälligkeiten 
entwickeln und sozial ausgegrenzt 
werden. Diese Beeinträchtigungen 
kommen zumeist davon, dass der per-
sönliche Kontakt zum Elternteil sehr 
eingeschränkt ist, die Eltern-Kind-Be-
ziehung nicht gelebt werden kann und 
auch die Geschehnisse nicht gemein-
sam aufgearbeitet werden können. 
Gesellschaftlich wird gegen diese Pro-
blematik zu wenig unternommen. 

In Deutschland gibt es vereinzelte 
Projekte, um Betroffene zu unter-
stützen, wie zum Beispiel Projekt 
Chance in Baden-Württemberg. Das 
Projekt umfasst verschiedene Hilfs-
angebote, wie begleitete Besuche in 
die Haftanstalten, Hilfestellungen 
bei der Beantragung von Leistungen, 
Wohnungssicherung oder rechtliche 
Beratung. Flächendeckende Angebo-
te gibt es jedoch weder in Österreich 
noch in Deutschland. So kommt die 
COPING-Studie zu folgenden Emp-
fehlungen: Besuchsräume in den 
Gefängnissen sollen sich auch am 
Wohlbefinden der Kinder orientieren 
und dementsprechend eingerichtet 
werden. Schulen als wichtige Institu-
tionen der Sozialisation sollen Kinder 
Inhaftierter diskret und auf nicht dis-
kriminierende Weise identifizieren 
und unterstützen. Zudem sollen Fach-
leute darauf vorbereitet sein, Angehö-
rige zu beraten und zu unterstützen, 
wenn diese mit ihren Kindern über 
die Haftsituation sprechen. Es gibt 
zukünftig noch viel zu tun, um die Si-

tuation von Kindern von InsassInnen 
zu verbessern.

Hilfe in Literatur

In der Kinder- und Jugendliteratur 
finden sich einige Werke zu diesem 
Thema. Zum Beispiel kam im Jahr 
2011 das Bilderbuch „Reite den Dra-
chen!“ im Verlag Der Apfel heraus. 
Geschrieben wurde es von Christine 
Hubka und Mathias Geist. 

Es wird die Geschichte von einem 
kleinen Jungen erzählt, dessen Vater 
im Gefängnis sitzt. Zu Anfang weiß er 
nur zufällig, wo sich sein Vater befin-
det, seine Mutter hat ihm nicht erzählt, 
wo sich sein Vater seit drei Wochen 
befindet. In der Nacht ist er oft traurig 
und flüchtet in eine Phantasiewelt, in 
der jeder einen Drachen besitzt. Die-
ser wird zahm, wenn man sich seiner 
Gefühle und Empfindungen bewusst 
wird. Er lernt ein Mädchen kennen, 
das ihm den Umgang mit dem Dra-
chen lehrt und ihm so Mut macht, das 
heikle Thema anzusprechen. Gemein-
sam mit seiner Mutter erlernt er, wie 
wichtig es ist, über dieses Thema zu 
reden und wie befreiend es sein kann, 
wenn einmal der Drache ausbricht und 
die Last von einem genommen wird. 

Die Geschichte ist recht lang und 
die Grafiken sehr düster. Das Buch ist 
für Kinder ab dem sechsten Lebens-
jahr perfekt geeignet und gibt auf eine 
einfache Art und Weise Hilfe in einer 
schwierigen Situation, egal ob man 
sich selbst in dieser Lebenslage befin-
det oder nicht. Am Ende des Buches 

werden noch Tipps für Eltern und Er-
ziehungsberechtigte gegeben, wie man 
mit dem Thema Gefängnis am besten 
umgeht. Das Buch nimmt sich einem 
sehr heiklen Thema an und setzt dieses 
sehr gut um. 

Ein weiteres Buch ist „Im Gefängnis“ 
- ein Kinderbuch über das Leben hinter 
Gittern. Es wurde von Thomas Engel-
hardt und Monika Osberghaus geschrie-
ben und von der Bundeszentrale für Po-
litische Bildung herausgegeben. Kinder, 
deren Eltern ins Gefängnis kommen, 
haben viele Fragen: Warum muss man 
ins Gefängnis? Wann darf ich jemanden 
besuchen? Was darf ich dahin mitneh-
men? Erzähle ich es meinen Freunden? 
Wie hält man die Trennung aus? Es 
handelt sich um ein Sachbuch, das sich 
genau mit diesen Fragen beschäftigt. Es 
wendet sich primär an Kinder, ist aber 
auch für Erwachsene geeignet. 

Die AutorInnen begleiten in dem 
Buch ein achtjähriges Mädchen na-
mens Sina, dessen Vater für zwei Jahre 
inhaftiert wurde. Gemeinsam lernen 
die LeserInnen Grundbegriffe, was 
denn eigentlich ein Gefängnis ist, wie 
es dort aussieht, was bei einem Besuch 
passiert und was denn die so genannte 
„Knastsprache“ ist. Das Buch fokussiert 
allerdings auf das Gefängniswesen in 
Deutschland, einiges kann aber durch-
aus auf Österreich übertragen werden.  
Das Buch ist sehr schön und leicht ver-
ständlich mit vielen Bildern gestaltet. 
Merklich haben die AutorInnen und 
Grafiker Innen viel Energie hinein-
gesteckt. Ein Buch, das Halt in einer 
schwierigen Situation geben soll.  

Justizanstalt Asten: 
Bereits sieben 
An  griffe auf Mit-
arbeiter in diesem Jahr

Die von vielen als Vorzeige-
anstalt beschriebene Justiz-
anstalt Asten sieht sich laut 
neuersten Berichten mit 
großen Problemen 

konfrontiert: seit Jahresbe-
ginn wurden bereits sieben 
Mitarbeiter angegriffen. Laut 
Insidern ist es zu Verstößen 
seitens der Gefängnisleitung 
gekommen, sie berichten von 
einer Anweisung, die es dem 
Pflegepersonal nicht mehr 
erlauben soll, bei Impulsaus-
brüchen eines bestimmten 
Insassen, der vor einigen 

Wochen in die Justizanstalt 
Asten überstellt wurde, das 
Wachpersonal zu alarmieren. 
Die Pressestelle der Justizan-
stalt dementiert das. 
Wie die Staatsanwaltschaft 
Wels jedoch bestätigt, läuft 
ein Ermittlungsverfahren 
gegen den Gefängnisleiter 
Martin Kitzberger. 
[tips.at]
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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Parlamentarische Anfragen – Wissen 
um den aktuellen Stand
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Von Sarah Haller

Seien es die enormen Kosten der me-
dizinischen Versorgung im Strafvoll-
zug, betreffe es die Ausstattung der 
Justizanstalten oder etwa den der-
zeitigen Stand der Maßnahmenvoll-
zugsreform – all diese Themen müs-
sen thematisiert und infolgedessen 
auch behandelt werden. Diesbezüg-
lich wurden sowohl von der Justiz-
sprecherin der Neos, Irmgard Griss, 
als auch vom Justizsprecher der Lis-
te Jetzt, Alfred J. Noll, Anfragen an 
den Bundesminister für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz 
gestellt. 

Einbeziehung von InsassInnen
und Untergebrachten in 
die Krankenversicherung 

In einer Überprüfung durch den 
Rechnungshof im Jahr 2012 wurde 
festgestellt, dass sich die medizini-
schen Versorgungskosten im Straf-
vollzug im Vergleich zum Jahr 2000 
wesentlich erhöht haben – sie sind 
etwa um das Dreifache gestiegen. Den 
maßgeblichen Grund dafür stellt die 
Tatsache dar, dass der Großteil der 
InsassInnen und Untergebrachten 
nicht sozialversichert ist. So muss 
für eine stationäre Behandlung der 
Tarif bezahlt werden, für den auch 
eine unversicherte Privatperson auf-
kommen müsste. Bereits im Regie-
rungsprogramm 2013 bis 2018 wäre 
die „Prüfung der Einbeziehung der 
InsassInnen von Justizanstalten in 
die gesetzliche Krankenversicherung“ 
geplant gewesen, jedoch ist es bis zum 
heutigen Tag nicht dazu gekommen. 
Aus jenem Grund ist es zu einer par-
lamentarischen Anfrage gekommen. 

In der schriftlichen Beantwortung 
des Bundesministers, Josef Moser, 
wurden die Kosten der medizinischen 

Behandlung von InsassInnen wäh-
rend des Zeitraumes von 2008 bis 
2018 genau ermittelt, sowohl allge-
mein, als auch pro Kopf. Es zeigt sich 
klar und deutlich, dass die Behand-
lungskosten von Jahr zu Jahr gestie-
gen sind. So betrug die Gesamtsum-
me im Jahr 2018 in etwa 94 Mio. €. 
Auch pro Kopf wurden in diesem Jahr 
etwa 4700 € für die medizinische Ver-
sorgung im Strafvollzug benötigt, was 
im Vergleich etwa dem Dreifachen 
der öffentlichen Gesundheitsausga-
ben pro Kopf entspricht. Weiters wur-
de ausgeführt, dass bereits verschie-
dene Optionen zur Verringerung der 
Kosten geprüft werden, ohne dabei 
gleichzeitig eine Verschlechterung der 
Versorgung zu erzielen. Dabei hätte 
eine Eingliederung der InsassInnen 
in die Krankenversicherung, wie etwa 
durch die Aufnahme in §8 ASVG kei-
ne ausreichende Reichweite. Relevan-
te, im Strafvollzug unbedingt notwen-
dige Leistungen seien nicht erfasst. So 
beispielsweise die Unterbringung in 
externen psychiatrischen Krankenan-
stalten – für diese müsste man weiter-
hin selbst aufkommen. Verschiedens-
te Optionen müssten bedacht und 
geprüft werden, um im Endeffekt das 
bestmöglichste und nachhaltigste Er-
gebnis erzielen zu können. 

Überbelegung und 
Nichteinhaltung gesetzlicher
Vorschriften

Ein weiteres grundlegendes Prob-
lem stellt die Ausstattung von Justiz-
anstalten dar – so etwa die Überbele-
gung und Unterausstattung in Krems. 
Ebenso mangelt es an Personal, was 
zugleich eine Gefährdung der Sicher-
heit der Justizbeamten und der Insas-
sInnen bedeutet. 

In Anbetracht dessen wollte die Jus-
tizsprecherin der Neos unter anderem 

wissen, ob die Vorschriften betreffend 
der Hafträume eingehalten werden 
und wie es österreichweit um die Ka-
pazitäten der Justizanstalten bestellt 
sei. Die Tatsache, dass in 11 Hafträu-
men Notbetten untergestellt sind und 
Räume, die für Einzelpersonen vor-
gesehen sind, jeweils doppelt belegt 
sind, stellt ebenso einen rechtswid-
rigen Zustand dar, wie die Tatsache, 
dass der Erstvollzug und Folgevollzug 
gemischt stattfinden, wie auch der 
Maßnahmenvollzug und der reguläre 
Vollzug gemischt erfolgen. In der Be-
antwortung auf diese Anfrage wurde 
ausgeführt, dass die Einhaltung der 
Vorschriften bezüglich der Hafträume 
aufgrund baulicher Ressourcen nicht 
immer möglich sei. Aufgrund man-
gelnder Ressourcen könne auch das 
Trennungsgebot nicht immer einge-
halten werden. 

Eine Überprüfung der Jahre 2016, 
2017 und 2018 habe gezeigt, dass 
keine regelmäßige Verletzung des 
Trennungsgebotes zwischen Unter-
gebrachten und InsassInnen erfolgt 
ist. Lediglich in zwei Fällen ist eine 
Überstellung der Untergebrachten in 
eine für sie vorgesehene Anstalt erst 
am Tag nach der Beschlussfassung 
erfolgt – ansonsten immer noch am 
selben Tag. 

Die weitere Darstellung zeigt deut-
lich auf, dass einige Justizanstalten 
eindeutig überbelegt sind – so etwa 
die JA Wien-Josefstadt. 

Aufgrund der Überbelastung der 
JA Wien-Josefstadt erfolgen derzeit 
Überstellungen an andere Justiz-
anstalten, die sich in örtlicher Nähe 
befinden. Das Personal, etwa der JA 
Krems, muss die Überstellung der In-
sassInnen selbständig durchführen, 
das heißt, sie von der JA Wien-Josef-
stadt abholen. Dies führt zum nächs-
ten gravierenden Problem: Personal-
mangel.
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Der Maßnahmenvollzug in Österreich – eine Reform scheint dringend notwendig. Auch die Jus-
tizsprecher verschiedener Parteien sehen dies so. Aufgrund des enormen Bedürfnisses nach einer 
Veränderung kommt es momentan vermehrt zu parlamentarischen Anfragen bezüglich jener 
Thematik.
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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Justizwachbeamte - ein 
unattraktiver Job?

Derzeit gibt es in Krems 56 Planstel-
len und auch eine Ausbildungsplan-
stelle. Diese Planstellen sind jedoch 
nicht ausreichend und so kommt es des 
Öfteren zu geschlossenen Werkstätten 
und einer hohen Anzahl an Überstun-
den. Hier muss jedoch auf die Tatsache 
Rücksicht genommen werden, dass 
sechs Berufsanfänger nur teilweise zur 
Verfügung stehen. Denn drei haben 
ihre Ausbildung erst Ende Mai ab-
geschlossen, die anderen drei werden 
sie Ende November abschließen. Das 
bedeutet, dass eine Vollbesetzung erst 
Ende 2019 möglich ist.

Trotz der Tatsache, dass es 171 Häft-
linge gibt, arbeiten nachts nur vier 
Justizbeamte, was in keinerlei Re-
lation steht. Hier wurde nur darauf 
hingewiesen, dass man in äußersten 
Notfällen – wie etwa bei einem Brand-
fall, wie es in der JA Krems schon des 
Öfteren der Fall war – auch auf die in 
unmittelbarer Nähe gelegene JA Stein 
zurückgreifen könne. Wegen der der-
zeit unbefriedigenden Personalsitua-
tion im Exekutivdienst wurden bereits 
Werbekampagnen geschaltet, um In-
teressentInnen zu locken.

Die Maßnahmenvollzugs-
reform – Ende in Sicht?

Eine weitere Anfrage der Abgeord-
neten Griss betraf den aktuellen Stand 
der Maßnahmenvollzugsreform.

Der derzeitige Entwurf basiert auf 

einem Entwurf aus dem Jahr 2017 und 
wird im Moment im Rahmen eines Be-
gutachtungsverfahren überarbeitet, 
um ihn letzten Endes als Ministerial-
entwurf einbringen zu können.

Es wird vor allem darauf abgestellt, 
dass neue Begriffe Verwendung fnden. 
Unter anderem enthält der Entwurf 
Folgendes:

•  „Strafrechtliche Unterbringung 
in einem forensisch-therapeu-
tischen Zentrum“ statt „Unter-
bringung in einer Anstalt für 
geistig abnorme Rechtsbrecher“.

•  „Schwerwiegende und nach-
haltige psychiatrische Störung“ 
statt „geistige oder seelische Ab-
artigkeit höheren Grades“.

•  Entscheidung über die Notwen-
digkeit der weiteren Anhaltung 
binnen Jahresfrist seit der letz-
ten Entscheidung.

•  Zwingende Einbezieung eines 
klinischen Psychologen/einer 
Psychologin.

•  Über die Unterbringung ent-
scheidet stets ein Kollegialge-
richt.

Weitere – noch 
unbeantwortete – Anfragen

Ebenso wurden Anfragen vom Jus-
tizsprecher der Liste Jetzt, Alfred Noll, 
gestellt.

In einer parlamentarischen An-
frage handelte es sich um derzeitig 
bestehende Missstände in der Justiz-
anstalt Graz Karlau. Aufgrund einer 
Beschwerde eines Insassen besteht 
der Verdacht, dass keine ausreichende 

psychologische und therapeutische Be-
treuung vorhanden ist, dass Insassen 
teilweise Arbeiten der Exekutivbeam-
ten übernommen haben sollen – was 
zu schikanösem Verhalten untereinan-
der geführt haben soll. Des Weiteren 
sollen die Einschlusszeiten entgegen 
gesetzlicher Normen 23 Stunden be-
tragen und zudem sollen die Hafträu-
me über Jahre hinweg nicht saniert 
worden sein. Beweise diesbezüglich 
gibt es allerdings keine, jedoch be-
hauptete der Beschwerdeführer, dass 
die Leitung der JA Graz Karlau über 
Durchführung von Erhebungen be-
reits im Vorfeld informiert worden sei. 

Die andere parlamentarische An-
frage betraf das Thema Asylwerber 
im Maßnahmenvollzug. So dürfen 
untergebrachte Asylwerber etwa nicht 
entlassen werden, da keine passende 
Nachbetreuung garantiert ist. Häufig 
haben sie auch kein gesichertes so-
ziales Umfeld, was aber eine Grund-
voraussetzung für eine Entlassung 
darstellt. Und oftmals können sie auf-
grund mangelnder Sprachkenntnisse 
auch nicht therapiert werden. 

Auf die Antworten der letzten beiden 
Anfragen wird man wohl noch ein we-
nig warten müssen. Im Moment bleibt 
erstmals zu hoffen, dass die Reform 
des Maßnahmenvollzugs so rasch wie 
möglich realisiert wird. Dass Mittel 
und Wege gefunden werden, um die 
medizinischen Versorgungskosten im 
Strafvollzug zu reduzieren, und dass es 
irgendwann einmal keine Überbelas-
tung – etwa durch eine Aufteilung auf 
verschiedene Justizanstalten – mehr 
geben wird. 
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Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Von Anna Karrer

Mit dem Bau des Eastern State 
Penitentiary in Philadelphia 

sollte sich das bis dahin geltende 
Gefängnissystem tiefgreifend ver-
ändern. Die neuartige Architektur 
des Gefängnisses wurde weltweit ko-
piert und neue Ansätze für die Reso-
zialisierung wurden angewandt. Am 
Ende jedoch scheiterte das Gefäng-
nis genau an diesen neuen Ansätzen. 
Heute ist das Eastern State eine der 
beliebtesten Sehenswürdigkeiten in 
Philadelphia.

Das Eastern State Penitentiary wur-
de 1829 im Zuge einer kontroversen 
Bewegung, die einen neuen Umgang 
mit Häftlingen forderte, erbaut. Be-
rühmtheit erlangte das Gefängnis 
durch den neuen Ansatz, Insassen 
durch Isolation und Arbeit zu reso-
zialisieren sowie durch die neuartige 
Architektur. Schnell wurde das Eas-
tern State zu einem der teuersten, am 
häufigsten kopierten sowie kontro-
versiell diskutierten Gefängnisse der 
Welt. Bis zu seiner Schließung im Jahr 

1971 lebten insgesamt um die 75.000 
Menschen in diesem Gefängnis.

Isolation als Mittel zur
Resozialisierung

Das Eastern State war das Resul-
tat einer Diskussion, die bereits im 
späten 18. Jahrhundert stattfand. Zu 
dieser Zeit hatten die Gefängnisre-
former große Bedenken in Bezug auf 
den Umgang mit Häftlingen. Wie Jen-
nifer Lawrence Janofsky in ihrem Bei-
trag für die „Encyclopedia of Greater 
Philadelphia“ schreibt, war es gängige 
Praxis, dass beschuldigte Verbrecher 
nur bis zu ihrer Gerichtsverhandlung 
im Gefängnis bleiben mussten. Wenn 
sie verurteilt wurden, folgte eine öf-
fentliche körperliche Bestrafung. Im 
Zuge der Amerikanischen Revolution 
forderten Reformer wie Dr. Benjamin 
Rush einen humaneren Umgang mit 
Verbrechern und einen systemati-
schen Ansatz in der Bestrafung. Das 
Einsperren der Verurteilten sollte da-

bei die primäre Form der Bestrafung 
sein. Die gewünschte Resozialisierung 
sollte durch die Isoaltion der Insassen 
erreicht werden. Laut der Argumenta-
tion von Rush sollte die Einzelhaft den 
Häftlingen die Möglichkeit geben, ihre 
Taten zu bereuen, zu reflektieren und 
sich schlussendlich zu bessern.

Architektur als Garant für 
totale Isolation

Als Antwort auf die Forderungen 
der GefängnisreformerInnen stellte 
der Bundesstaat Pennsylvania im Jahr 
1821 250.000 Dollar für den Erbau 
des Eastern State zur Verfügung. Um 
eine passende architektonische Ge-
staltung für das Gebäude zu finden, 
wurde ein Wettbewerb ausgeschrie-
ben, den John Haviland gewann. Ge-
baut wurde das Eastern State von 1823 
bis 1829. Es war, wie Albert Ten Eyck 
Gardner in seinem Artikel „A Philadel-
phia Masterpiece: Haviland’s Prison“ 
schreibt, eines der größten Baupro-
jekte der damaligen Zeit. Den neugo-
tischen Stil, für den Haviland oftmals 
kritisiert wurde, erklärt Gardner als 

Eastern State Penitentiary: Weltweit 
kopiert und trotzdem gescheitert
Ein Gefängnis, das den Umgang mit Häftlingen revolutionieren wollte und darin versagte

Der neugotische Stil sollte die 
Moral der BetrachterInnen  
heben. 
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Architekt John Haviland‘s 
Design ermöglichte totale 
Isolation

A
nn

a 
K

ar
re

r

A
nn

a 
K

ar
re

r

Reformer erhofften sich durch 
Isolation Resozialisierung. 
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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
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an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
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Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Die Architektur des Gebäudes wurde weltweit kopiert. 

Trend dieser Zeit. Der mittelalterliche 
Stil des Gefängnisses mit seinen ho-
hen Mauern und Wasserspeiern soll-
te die Moral der BetrachterInnen des 
Gefängnisses heben.

Havilands Aufgabe war es, ein Ge-
fängnis zu schaffen, das dem Ansatz 
der totalen Isolation folgte. Um das 
zu erreichen, musste jede Zelle mit 
einer Toilette und einer Heizung aus-
gestattet sein. Aus der Vogelperspek-
tive betrachtet sieht das Eastern State 
wie ein Rad aus. Es besteht aus sieben 
Zellblöcken, die sich wie Strahlen von 
der Mitte aus erstrecken und von einer 
Mauer umgeben sind. 

Dieses Design ermöglichte es den 
Wärtern, die Insassen zu überwachen 
sowie das Gebäude zu belüften. Wie 
Meghan White in ihrem Artikel „Ar-
chitecture and Reform at the Historic 
Eastern State Penitentiary“ schreibt, 
wurden Insassen in Gefängniszellen 
isoliert, die im hinteren Teil der Zel-
le in getrennte Höfe führten, wo sie 
sich körperlich betätigen konnten. 
Die Tür, die die Häftlinge von den 
Korridoren abschnitt, wurde verwen-
det, um ihnen dreimal täglich Essen 
durchzureichen.

Dieses System der Isolation wur-
de als „Pennsylvania System“ oder 
„Trennsystem“ bekannt. Um die Iso-
lation und die Anonymität der In-
sassen zu gewährleistenn, mussten 
die Häftlinge, wenn sie von Wärtern 
durch das Gefängnis geführt wurden, 
Kapuzen überziehen. Wie Janofsky 
weiter beschreibt, mussten Insassen, 
um die Kosten des Gefängnisses zu 
kompensieren, in ihren Zellen arbei-
ten. Die Arbeit bestand größtenteils 
aus Weben, Stühle flechten und Schu-
he herstellen. Sonntags gab es die 
Möglichkeit die Messe zu besuchen. 
Die einzigen Besucher, denen der Zu-
tritt zum Gefängnis gestattet war, wa-
ren die Mitglieder der Prison Society 
und lokale Priester, die die Gefäng-
nisleitung als „moralische Begleiter“ 
anstellte.

Skandale und negative 
Auswirkungen der 
Isolation sorgten für Kritik

Der für die damalige Zeit innova-
tive Ansatz der Isolation und Arbeit 
anstelle von körperlicher Bestrafung 
führte nicht zum gewünschten Effekt. 

Die Gefängnisleitung hatte große Pro-
bleme, die Kontrolle über das Gefäng-
nis und seine Insassen zu behalten. 
Viele Insassen weigerten sich zu ar-
beiten, sie zerstörten Werkzeuge oder 
verwendeten diese, um Messer her-
zustellen und Wärter zu attackieren. 
Nur vier Jahre nach der Eröffnung 
wurde das Eastern State Penitentiary 
von einem Skandal überschattet. Wie 
Janofsky schreibt, starb der Insasse 
Mathias Maccumsey nachdem ihm 
ein qualvolles Instrument namens 
„Eisenknebel“ angelegt wurde. Die-
ses Instrument sollte Insassen vom 
Sprechen abhalten. Der Knebel wurde 
dem Häftling über die Zunge gestreift 
und dann an seinen Armen, die hinter 
seinem Rücken zusammen gebunden 
waren, befestigt. Dadurch löste jede 
Bewegung unvorstellbare Schmerzen 
im Mund aus. Laut dem Gefängnisarzt 
starb Maccumsey an einem Schlagan-
fall und obwohl die Verantwortlichen 
nach einer umfangreichen Untersu-
chung entlastet wurden, schadete die 
versuchte Vertuschung dem Ruf des 
Gefängnisses gewaltig.

Der britische Autor Charles Dickens 
gehörte zu den berühmtesten Kriti-
kern des Eastern State. Er behaup-
tete, dass Menschen durch die Iso-
lation ihren Verstand verlieren und 
sogar daran sterben konnten. Dickens 
besuchte das Eastern State im Jahr 
1842 und argumentierte in „American 
Notes“, dass der Ansatz der Reformer 
zwar human bleibt, das System aber 
Folter ist. In den 1850ern wurden die 
Regeln der Isolation dann aufgrund 
von Überlastung und Problemen mit 

der mentalen Gesundheit der Häft-
linge gelockert. Die Überlastung führ-
te auch dazu, dass in vielen Zellen 
zeitweise mehrere Häftlinge unter-
gebracht wurde und es zum Ausbau 
des Gefängnisses kam. Im 20. Jahr-
hundert kam es wiederholt zu Auf-
ständen, es wurden Feuer gelegt und 
regelmäßig versuchten die Insassen 
aus dem Gefängnis auszubrechen. Fi-
nanziell sah es für das Eastern State 
auch nicht gut aus. Die Kosten des Ge-
fängnisses konnten durch die Arbeit 
der Insassen nicht gedeckt werden. 
Bereits 1913 wurde das „Pennsylvania 
System“ für tot erklärt, das Eastern 
State war noch bis 1971 in Betrieb.

Berühmte Insassen locken 
heute TouristInnen an

Nach der Schließung des Gefäng-
nisses wurde über dessen Zukunft viel 
diskutiert. Man kam zum Schluss, das 
Eastern State als historischen Ort zu 
erhalten und es für BesucherInnen 
zugänglich zu machen. Heute zählt 
das Eastern State zu einer der belieb-
testen Sehenswürdigkeiten in Phila-
delphia. Nicht nur die geschichtliche 
Relevanz in Bezug auf die Gefängnis-
reformen zieht Menschen an. Es sind 
vor allem die berühmten Insassen 
wie Al Capone, der im Gegensatz zu 
anderen Gefangenen den Luxus ei-
nes Radios oder eines orientalischen 
Teppichs genießen durfte, oder der 
berüchtigte Bankräuber „Slick Willie 
Sutton“, der zusammen mit elf Män-
nern aus dem Gefängnis ausbrach, die 
bis heute faszinieren.
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Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
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gen bestätigen den Übergriff. Der 
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für die Dauer dieser Strafe keine 
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Infokasten

§ Generalsanierung des Einzel-
unterkunftstraktes der Justizanstalt 
Suben abgeschlossen

Am 10. Mai 2019 wurde der neue 
Zellentrakt der Justizanstalt Suben 
vom damaligen amtierenden Bundes-
minister für Verfassung, Reformen, 
Deregulierung und Justiz, Josef Mo-
ser, gemeinsam mit Generaldirektor 
Friedrich Koenig und ÖVP-Klubob-
mann August Wöginger feierlich er-
öffnet. 

„Es freut mich sehr, heute den sa-
nierten Zellentrakt zu eröffnen. Die 
Justizanstalt Suben ist ein Muster-
beispiel dafür, wie eine Justizanstalt 
funktionieren kann. Man sieht hier 
eindrucksvoll, was Fachkompetenz, 
Zielstrebigkeit und Kollegialität der 
Belegschaft zu leisten im Stande sind. 
Sowohl für Sicherheit als auch für Re-
sozialisierung ist gesorgt“, so Minister 
Moser bei der Eröffnung.

Wichtiger Schritt für 
die Anstalt

Wöginger betonte: „Mit der Sanie-
rung ist nun ein weiterer wichtiger 
Schritt für die Anstalt abgeschlossen. 
Vielen Dank an Minister Moser dafür 
und auch, dass er sich heute hier per-
sönlich einen Eindruck verschafft.“ 
Für die Zukunft wünscht er der An-
stalt, dass auch der Dachbodenausbau 
zur Unterbringung von Schulungs-
möglichkeiten realisiert werden kann.

Der stellvertretende Leiter der 
Justizanstalt, Major Johannes Gru-
ber, war besonders stolz darauf, dass 
9.434,5 Arbeitsstunden als Eigenleis-
tung durch Insassen erbracht werden 
konnten. Dadurch gelang es, die In-
sassen vorbildlich zu beschäftigen und 
auch etwa 470.000 Euro zu sparen. 

Generaldirektor Koenig bedankte 
sich besonders bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Justizan-
stalt, die das Vorhaben durch ihr ho-
hes Engagement erst möglich gemacht 

hatten und jeden Tag einen großen 
Beitrag zum Funktionieren des Straf-
vollzugs leisteten. 

Die Justizanstalt befindet sich in 
einem ehemaligen Klostergebäude, 
das seit dem Jahr 1856 als Strafvoll-
zugsanstalt verwendet wird. Das Ge-
bäude wird laufend saniert. Von Mai 
2018 bis April 2019 erfuhr der soge-
nannte Einzelunterkunftstrakt mit 53 
Haftplätzen eine Generalsanierung 
und Funktionsadaptierung. Sämtliche 
Ver- und Entsorgungsleitungen, die 
Elektroanlage sowie die sicherheits-
technischen Einrichtungen wurden 
erneuert. Zudem wurden Einbauten 

von Nassräumen inklusive Toiletten 
im Bereich der bestehenden Bäder 
vorgenommen und so ideale Bedin-
gungen für die offene Wohngruppen-
unterbringung geschaffen. 

Über die Justizanstalt Suben

Die Justizanstalt Suben liegt am 
Inn in unmittelbarer Nähe zur Staats-
grenze zur Bundesrepublik Deutsch-
land und ist eine Strafvollzugsanstalt 
mit 278 Haftplätzen für erwachsene 
männliche Strafgefangene mit einer 
Freiheitsstrafe von mehr als 18 Mona-
ten.

Ehemaliger Justizminister Josef Moser, Generaldirektor Friedrich Koenig und ÖVP-Clubobmann 
August Wöginger eröffneten die Anstalt.

Josef Moser und August Wöginger eröffnen die Justizanstalt.
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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]

 
U N A B H Ä N G I G E  Z E I TS C H R I F T F Ü R  M E N S C H E N          U N D  I H R E  R E C H T E  I M  ST R A F -  U N D  M A S S N A H M E N V O L L Z U G

Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Erste Urkunden mit drittem 
Geschlecht ausgestellt
Nach der bahnbrechenden Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom Vorjahr zum Dritten 
Geschlecht wurden nun die ersten Urkunden mit einem alternativen Geschlechtseintrag ausge-
stellt. Pressemeldung Rechtskomitee LAMBDA (RKL) 

Alex Jürgen erhielt von der Stadt Wien 
einen Reisepass mit dem Eintrag „X“ 
und von der Stadt Steyr eine Geburts-
urkunde mit dem Eintrag „divers“. 

Für Reisepässe sieht das Unions-
recht, im Einklang mit den Richtlinien 
der Internationalen Zivilluftfahrt-
organisation (ICAO), für das dritte 
Geschlecht den Eintrag „X“ vor. Für 
die Geburtsurkunde von Alex Jür-
gen hat das Landesverwaltungsge-
richt Oberösterreich, bestätigt durch 
den Verwaltungsgerichtshof (VwGH 
14.12.2018, Ro 2018/01/0015), den 
Eintrag „inter“ angeordnet (LVwG 
OÖ 03.07.2018, 750369/46/MZ). In 
Missachtung des rechtskräftigen und 
höchstgerichtlich bestätigten Gerichts-
urteils musste das Standesamt Steyr 
auf Weisung des damaligen Innenmi-
nisters eine Geburtsurkunde mit dem 
Eintrag „divers“, anstatt des gerichtlich 
angeordneten „inter“, ausstellen. Alex 
Jürgen muss für die Durchsetzung der 
Gerichtsentscheidung (!) jetzt neuerlich 
vor Gericht ziehen.

Alex Jürgen

Alex Jürgen wurde als interge-
schlechtlicher Mensch geboren. 
Intergeschlechtliche Personen sind 
Menschen, die hinsichtlich ihres chro-
mosomalen, gonadalen oder anatomi-
schen Geschlechts von der medizini-
schen Normvorstellung „männlicher“ 
und „weiblicher“ Körper abweichen.

Die physischen Geschlechtsmerkma-
le von Alex Jürgen waren uneindeutig 
und entsprachen bereits zum Zeitpunkt 
der Geburt weder dem männlichen 
noch dem weiblichen Geschlecht. Nach 
zahlreichen Untersuchungen rieten 
Mediziner den Eltern, Alex Jürgen auf-
grund der geschlechtlichen Ambivalen-
zen als Mädchen zu erziehen. Doch das 
konstruierte Geschlecht entsprach nicht 
Alex Jürgens Identifikation. Alex Jür-
gen ist aber auch kein Mann, sondern 

war von Geburt an ein intergeschlecht-
licher Mensch. Nach der Judikatur des 
Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) ist die selbstbe-
stimmte Wahl der Geschlechtsidenti-
tät ein fundamentales Menschenrecht. 
Alex Jürgen im Personenstandsregister 
(und damit auch in Geburtsurkunden 
etc.) als männlich oder weiblich aus-
zuweisen, verletzt überdies das Grund-
recht auf Datenwahrheit (§ 1 DSG) und 
stellt eine unrichtige Beurkundung im 
Amt dar. 

Pflichtbegutachtung
durch nicht existente Boards

Alex Jürgen hat daher 2016 am Stan-
desamt beantragt, den Geschlechtsein-
trag im Personenstandsregister auf „in-
ter“, „anders“, „X“ oder eine ähnliche 
Bezeichnung zu berichtigen. Das Stan-
desamt Steyr hat das abgelehnt und 
das Landesverwaltungsgericht Oberös-
terreich diese Entscheidung bestätigt. 
Der Verfassungsgerichtshof hingegen 
hat Alex Jürgen recht gegeben. Außer 
männlich und weiblich kann, so der 
VfGH, (solange nicht durch Verord-
nung oder Gesetz die Verwendung be-
stimmter Begriffe vorgeschrieben wird) 
jede Geschlechtsbezeichnung gewählt 
werden, die einen Bezug zur sozialen 

Realität hat und die nicht frei erfunden 
ist. Ausdrücklich als in diesem Sinne 
zulässig sind die Begriffe „divers“, „in-
ter“ und „offen“.  Dennoch hat der da-
malige Innenminister Herbert Kickl im 
Dezember 2018 die Standesämter an-
gewiesen, dass für die dritte Option 
nur der Begriff „divers“ zu verwenden 
ist und der dritte Geschlechtseintrag 
nur dann zustehe, wenn sogenannte 
VdG-Boards, die es bis heute gar nicht 
gibt (!), bestätigen, dass die Person 
körperlich weder männlich noch weib-
lich sei (Erlass vom 20.12.2018, BMI-
VA1300/0528-III/4/b/2018). „Wir 
freuen uns sehr und feiern die histori-
sche Ausstellung der ersten Urkunden 
mit drittem Geschlecht“, sagt Dr. Hel-
mut Graupner, Rechtsanwalt von Alex 
Jürgen und Präsident des Rechtsko-
mitees LAMBDA (RKL). „Gleichzeitig 
bedauern wir, dass der Innenminister 
die Standesämter zum Rechtsbruch 
anweist und intergeschlechtliche Men-
schen zur Durchsetzung ihrer Grund-
rechte wieder vor die Gerichte zwingt.“

Das 1991 gegründete Rechtskomitee 
LAMBDA (RKL) arbeitet überparteilich 
und überkonfessionell für die umfas-
sende Verwirklichung der Menschen- 
und Bürgerrechte gleichgeschlechtlich 
l(i)ebender, transidenter und interge-
schlechtlicher Menschen.
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Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
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chung der Sozialleistungen für die 
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Jarolim fordert mehr 
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In einer Pressekonferenz am 18. 
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sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Gefängnisreform USA
Fast unbemerkt von der europäischen und österreichischen Öffentlichkeit wurde Ende letzten 
Jahres in den USA eine Strafrechtsreform beschlossen, die größte seit Jahrzehnten.

von Philipp Kronberger 

Nicht zuletzt wegen der heillos über-
füllten Gefängnisse stand das in vie-
len Fällen besonders strenge Straf-
recht in den Vereinigten Staaten seit 
langem unter heftiger Kritik. Die 
Unterstützung der Häftlinge nach 
Entlassung war unzureichend und be-
hinderte eine erfolgreiche Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft.

Der streitbare republikanische 
Präsident der USA, Donald Trump, 
unterschrieb das Gesetz zur Straf-
rechtsreform am 21. Dezember 2018. 
Einen Tag zuvor hatte es erfolgreich 
den Senat passiert und das gegen die 
Stimmen einiger RepublikanerInnen, 
die fürchteten, dass durch die Straf-
lockerungen Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit entstehen könnten. 
Der republikanische Mehrheitsführer 
im Senat, Mitch McConnell, weigerte 
sich anfangs auch das Gesetz über-
haupt zur Abstimmung einzubringen, 
erst gegen Ende lenkte er ein. Schließ-
lich wurde es mit 87 zu 12 Stimmen 
angenommen.  

Die Strafrechtsreform ist eines der 
wenigen Projekte während Trumps 
Amtszeit, das DemokratInnen und 
RepublikanerInnen gemeinsam auf 

den Weg brachten. Über Jahre hin-
weg waren die Fronten auf beiden 
Seiten verhärtet und die Parteien ver-
mochten sich nicht auf eine große Re-
form einigen. 

Einer der Initiatoren war Trumps 
eigener Schwiegersohn, Jared Kush-
ner. Sein Vater musste selbst vor 
Jahren hinter Gitter. Dabei lernte er 
das System von der „anderen Seite“ 
kennen und erlebte die Hilflosigkeit 
hautnah mit. Beteiligt an der Über-
zeugungsarbeit in Bezug auf den Prä-
sidenten, der anfangs noch zögerte, 
waren auch der Rapper Kanye West 
und dessen Frau Kim Kardashian. 
Letztere überzeugte den Präsiden-
ten sogar persönlich, die lebenslange 
Haftstrafe der 63-jährigen Afroame-
rikanerin Alice Marie Johnson auf 
Bewährung auszusetzen. Johnson gilt 
als eindrückliches Beispiel der Un-
gerechtigkeiten des amerikanischen 
Justiz- und Strafrechtssystems. 1996 
wurde sie zu einer lebenslangen Frei-
heitsstrafe verurteilt, weil sie angeb-
lich bei Drogengeschäften als Tele-
fonvermittlerin tätig gewesen war.

Im Fokus der aktuellen Strafrechts-
reform stand vor allem, den Häftlin-

gen eine zweite Chance im Leben zu 
geben und deren Resozialisierung zu 
fördern. Es wurden Anreize für Häft-
linge geschaffen, an Bildungs- und 
Ausbildungsprogrammen teilzuneh-
men. Außerdem sollen InsassInnen 
von nun an in Anstalten untergebracht 
werden, die näher an ihren Heimat-
städten liegen, um Besuche von Ver-
wandten zu vereinfachen. So soll die 
Verbindung von Inhaftierten zur eige-
nen Familie und der Gemeinde so gut 
wie möglich aufrechterhalten bleiben.
Auf Bundesebene wurde das Mindest-
maß für bestimmte Delikte reduziert. 
Bei besonders gefährlichen Kriminel-
len will Trump zwar noch härter vor-
gehen, dennoch sollen Menschen, die 
unterschiedliche Delikte begangen 
haben, auch eine unterschiedliche 
strafrechtliche Behandlung erfahren. 
Gerade da ist es in der Vergangenheit 
oft zu besonders groben Ungerechtig-
keiten gekommen.

Weiters wurde der Gebrauch von 
Fesseln bei schwangeren Frauen ein-
geschränkt, die Freilassung von chro-
nisch kranken Inhaftierten erleichtert 
sowie die Monatshygiene in Frauen-
gefängnissen verbessert.
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Gefängnisreform USA
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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]

 
U N A B H Ä N G I G E  Z E I TS C H R I F T F Ü R  M E N S C H E N          U N D  I H R E  R E C H T E  I M  ST R A F -  U N D  M A S S N A H M E N V O L L Z U G

Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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von Julia Marinaccio

Schwarze Löcher im kollekti-
ven Gedächtnis. Auf der jüngsten 
Gedenkveranstaltung der Techni-
schen Universität Berlin verglich der 
bekannte, in Deutschland lebende 
Journalist Shi Ming das kollektive 
Erinnern der chinesischen Bevölke-
rung an die Ereignisse von 1989 mit 
folgender Parabel: Wenn eine Katze 
ein schwarzes Loch im Boden sieht, 
dann kreist sie darum herum. Da 
das Loch nicht verschwindet, gesel-
len sich immer mehr Katzen hinzu. 
Keine weiß, was genau sich dahinter 
verbirgt, daher wirkt es bedrohlich. 
Übertragen auf die chinesische Ge-
sellschaft von heute bedeutet das: 
Nur weil ich über etwas nicht reden 
darf, heißt das nicht, dass es nicht 
existiert. Aber das Schweigen macht 
es zu etwas Bedrohlichem, selbst für 
diejenigen, die das Schweigen ver-
ordnen.

Das zündende Moment

Die Proteste auf dem Platz des 
Himmlischen Friedens (Tianan-
men) nahmen mit den Trauerkund-
gebungen anlässlich des Todes des 
ehemaligen Parteigeneralsekretärs 
der Kommunistischen Partei Chinas 
(KPCh), Hu Yaobang, am 15. April 
1989 ihren Ausgang. Hu war wegen 
seiner versöhnlichen Haltung zu den 
vorangegangenen studentischen Pro-
testen (1986-1987) von der Partei-
führung diskreditiert und abgesetzt 
worden. Er starb während einer Sit-
zung des Politbüros an einem Herz-
infarkt. Nach Bekanntwerden seines 
Todes fanden sich Studierende am 
Tiananmen-Platz  zu einer spontanen 
Kundgebung ein und forderten Hus 
offizielle Rehabilitierung. Schnell 

verwandelte sich die Trauerfeier in 
einen studentischen Protest, der an 
die vorangegangenen Unruhen an-
knüpfte und nach mehr gesellschaft-
licher Mitbestimmung verlangte.

Parteiinterner Linienkampf 
und Zuspitzung

In der Zwischenzeit hatte sich in-
nerhalb der KPCh ein parteiinterner 
Linienkampf zugespitzt. Während 
der reformorientierte Generalsekre-
tär Zhao Ziyang für einen Dialog mit 
den DemonstrantInnen eintrat, ver-
trat der konservative Ministerprä-
sident Li Peng die Ansicht, dass die 
Proteste eine Gefahr für die Partei 
und die Stabilität des Landes dar-
stellten. In Abwesenheit von Zhao 
überzeugte Li schließlich den Altfüh-
rer Deng Xiaoping von der Gefähr-
lichkeit der Studentenrevolte. 

Am 26. April veröffentlichte das 
offizielle Parteiblatt „Volkszeitung“ 

einen Leitartikel, der zum zentralen 
Moment für die weiteren Entwick-
lungen werden sollte. Im Artikel 
bezeichnete die Parteiführung die 
Unruhen als ein Komplott gegen 
das Regime. Eine kleine Minder-
heit habe zum Ziel, das gesamte 
Land in Chaos zu stürzen und die 
politische Stabilität und Einheit zu 
sabotieren, hieß es. Daraufhin bra-
chen Studentenproteste in anderen 
Provinzen aus. In Peking wurde der 
Platz des Himmlischen Friedens 
besetzt – jener Platz, der dem his-
torischen politischen Zentrum vor-
gelagert ist. Ein Teil der Studieren-
den trat in den Hungerstreik. Die 
Proteste erhielten große internatio-
nale Aufmerksamkeit, nicht zuletzt 
weil sie das offizielle Prozedere von 
Gorbatschows historischem Staats-
empfang beeinträchtigten. Gorba-
tschow musste über die Hintertür 
in die Große Halle des Volkes ge-
schleust werden. Eine Demütigung 

Das Vergessen kann das Erinnern 
nicht aufhalten
In der Nacht von 3. auf 4. Juni 1989 setzte die chinesische Regierung mit Hilfe des Militärs den seit 
mehreren Wochen anhaltenden friedlichen Massenprotesten in Peking ein blutiges Ende und damit 
auch den Hoffnungen vieler Menschen. Seither setzt der chinesische Staat alles daran, die öffentli-
che Aufarbeitung dieses Ereignisses zu verhindern. Tiananmen gerät jedoch nicht in Vergessenheit. 
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für Deng und die höchste Parteirie-
ge.

Der Wandel zur 
gesamtgesellschaftlichen
Bewegung

Die aufopfernde Haltung der Stu-
dierenden, die sich für die Anliegen 
der chinesischen Bevölkerung ein-
setzten und die unbeugsame Weige-
rung der Regierung, mit den jungen 
Menschen in Dialog zu treten, führte 
dazu, dass sich auch andere Gesell-
schaftsgruppen, wie ArbeiterInnen, 
Angestellte und VertreterInnen der 
öffentlichen Verwaltung, den Protes-
ten anschlossen. Die Studentenpro-
teste wurden somit zum Höhepunkt 
von breiteren sozialen Unruhen der 
Jahre zuvor, so der deutsche Sinolo-
ge Daniel Fuchs.

So wandelten sich die studenti-
schen Proteste zu einer gesamtge-
sellschaftlichen Bewegung, die nicht 
nur nach mehr Freiheiten verlangte, 
sondern auch ihre Machthaber auf-
forderte, ihren propagierten Werten 
nachzukommen – zum Beispiel in 
Bezug auf Korruptionsbekämpfung. 
Ein lang ersehntes Treffen zwischen 
der Zentralregierung und den Pro-
testführern fand schließlich statt, 

endete jedoch in einer unüberbrück-
baren Pattsituation. 

Die gewaltsame Auflösung

Ende Mai ging dann alles Schlag 
auf Schlag: Das Kriegsrecht wurde 
ausgerufen und Zhao Ziyang wurde 
seiner Position als Parteisekretär ent-
hoben und unter Hausarrest gestellt. 
Studierende der Kunstakademie er-
richteten eine Gipsstatue, die Göttin 
der Demokratie, die der amerikani-
schen Freiheitsstatue nachempfun-
den war. Aufgestellt in der Mitte des 
Platzes richtete sie ihr stolzes Haupt 
und ihre erhobene Hand herausfor-
dernd in Richtung Tor der Verbote-
nen Stadt, wo bis heute das Foto des 
großen Führers Mao Zedong hängt. 
Schon längst hatte die Regierung 
Vorbereitungen für die bevorste-
hende Auflösung getroffen und nach 
Verstärkung der militärischen Trup-
pen aus den Provinzen geschickt. Die 
Menschen in Peking stellten Barrika-
den auf, um das Militär am Näher-
kommen zu hindern. Die Angst vor 
einer gewaltsamen Niederschlagung 
wuchs.

In der Nacht von 3. auf 4. Juni 
umzingelte das Militär den Tianan-
men-Platz und den verbleibenden 

Studierenden wurde ein Ultimatum 
gestellt. Um etwa 5 Uhr morgens ver-
ließen diese schließlich unversehrt 
den Platz. Danach begann die blu-
tige Niederschlagung der Proteste. 
ZivilistInnen wurden von Panzern 
überrollt und von Soldaten erschos-
sen. Spitäler waren überfüllt und 
bekamen Anweisungen, keine Opfer 
mehr zu versorgen. Ähnliches spielte 
sich auch in anderen Städten Chinas 
ab, allerdings wissen wir bis dato nur 
sehr wenig darüber.

Die Unruhen dauerten noch bis 
nach dem 5. Juni an. Bis heute ist 
die genaue Opferzahl unbekannt, sie 
schwankt zwischen 200 (nach offizi-
ellen Angaben der Volksbefreiungs-
armee) und mehreren Tausend.

Die Suche nach den 
UnruhestifterInnen

Nach den Unruhen begann die Su-
che nach den UnruhestifterInnen. 
Polizei und Militär drangen in Stu-
dentenheime und private Wohnun-
gen ein und verhafteten Menschen. 
Einige wenige konnten ins Ausland 
flüchten, der Großteil der Demon-
strantInnen fiel jedoch dem repres-
siven Staat zum Opfer – laut Schät-
zungen waren es mehr als 10.000. 
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samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 

Die Flucht von InsassInnen während einer Haftunterbrechung hat in Teilen der 
Bevölkerung für Furcht gesorgt. Hintergründe und Zahlen in diesem Zusam-
menhang sollen Licht ins Dunkel bringen.
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Als Konterrevolutionäre verurteilt 
verbrachten manche mehrere Jahre 
oder sogar Jahrzehnte im Gefängnis. 
Diejenigen, die in China blieben und 
sich weiterhin für die Rechte anderer 
einsetzten, wurden in regelmäßigen 
Abständen wieder ins Gefängnis ge-
sperrt, unter Hausarrest gestellt und 
schikaniert. Der weltbekannte Lite-
rat und Nobelpreisträger Liu Xiaobo 
steht exemplarisch für den Umgang 
des chinesischen Staates mit den 
ProtagonistInnen von Tiananmen. 
Er wurde wiederholt für seinen poli-
tischen Aktivismus ins Gefängnis ge-
sperrt. Am 13. Juli 2017 starb er im 
Alter von 61 Jahren an Leberkrebs.  
Ärztliche Behandlung wurde ihm 
verweigert. Weniger bekannt ist die 
Geschichte von Miao Deshun. Der 
damals 25-jährige Arbeiter durfte 
erst im Oktober 2016, als einer der 
letzten bei den Tiananmen-Protes-
ten Verhafteten, das Gefängnis ver-
lassen. Miao ist heute 54 Jahre alt, 
die Hälfte seines Lebens verbrachte 
er im Gefängnis. Die menschenun-
würdigen Haftbedingungen und die 
völlige Isolation haben tiefe Spuren 
in seiner mentalen und körperlichen 
Verfassung hinterlassen. Daniel 
Fuchs erklärt diesbezüglich, dass die  
Repressionen gegen ArbeiterInnen 
bisweilen ungleich härter waren als 
jene gegen Studierende und Intellek-
tuelle.

Stabilität als oberstes 
politisches Prinzip

Die politische Führung zog ihre 
ganz besonderen „Lehren“ aus den 
Massenunruhen von 1989.  Seit da-
mals werden soziale Unruhen nur 
dann geduldet, wenn sie lokal be-
grenzt und kontrollierbar sind. Da-
mit sollen Massendemonstratio-
nen, wie jene von 1989, verhindert 
werden. Die Verantwortung für die 
Kontrolle von möglichen Protesten 
übertrug die Zentralregierung den 
unteren administrativen Ebenen. 
Die Aufrechterhaltung der sozialen 
Stabilität wurde zu einem zentralen 
Bewertungskriterium für politische 
Leistung und ist damit ein entschei-
dender Faktor für das berufliche 
Weiterkommen von lokalen Regie-
rungsbeamtInnen. Solidarisierung 
mit den Schwachen und die Vernet-

zung zwischen Gesellschaftsgruppen 
wurde mit Tiananmen zu einer un-
sichtbaren, schwammigen und un-
steten roten Linie. Als sich im Mai 
2018 Studierende in ganz China mit 
ArbeiterInnen eines Shenzhener 
Unternehmens solidarisierten, kam 
es zu einer Repressionswelle. Daniel 
Fuchs erklärt in einem Interview mit 
dem Standard, dass aktuell um die 
50 AktivistInnen in Polizeigewahr-
sam sitzen, darunter auch Studie-
rende von Eliteuniversitäten. 

Das Leben der anderen

Die blutige Niederschlagung und 
die darauffolgenden Repressalien 
zerstörten die Träume, Hoffnungen 
und persönlichen Welten von Tau-
senden von Menschen. Die offizielle 
„Verurteilung“ der Bewegung als kon-
terrevolutionär hatte weitreichende 
Folgen für all jene, die irgendwie da-
mit in Berührung gekommen waren. 
Viele, die ins Ausland geflüchtet sind, 
können bis heute nicht in ihre Hei-
mat zurückkehren. Das betrifft vor 
allem die charismatischen Anführe-
rInnen wie Wu‘er Kaixi, Wang Dan 
und Chai Ling.
Neben diesen bekannten Gesichtern 
gibt es unzählige weitere Opfer, de-
ren Geschichten bis heute unbekannt 
sind. Vor allem das Schicksal der 
vielen Ermordeten liegt immer noch 
im Dunkeln. Ihren Familienangehö-
rigen ist es bis heute verboten, offen 
und in Würde um ihren Verlust zu 

trauern. Die offizielle Geschichtsin-
terpretation der Ereignisse von 1989 
unterbindet auch alle juristischen 
Forderungen, die Täter ausfindig zu 
machen und zur Rechenschaft zu zie-
hen. 

Offizielle Haltung bleibt 
unverändert

Die jüngsten offiziellen Aussagen 
von hochrangigen Regierungsvertre-
terInnen verdeutlichen, dass auch die 

aktuelle Führung auf der Geschichts-
interpretation beharrt. Die chinesi-
sche Regierung habe „schon vor lan-
ger Zeit klare Schlüsse gezogen“, so 
Außenamtssprecher Geng Shuang. 
Sie habe „korrekt“ gehandelt, um die 
„politischen Turbulenzen zu stop-
pen“ und in weiterer Folge „Stabilität 
und Entwicklung“ gebracht, so Ver-
teidigungsminister Wei Fenghe. 
Auch die Volkszeitung meldete sich 
wieder zu Wort. In einem Bericht im 
Standard verweist Johnny Erling, 
Chinakorrespondent und langjäh-
riger Beobachter vor Ort, auf einen 
darin veröffentlichten Nachruf auf 
den im April 2019 verstorbenen Prä-
sidenten des Obersten Gerichtshof, 
Xiao Yang. Darin steht wie folgt: 
„Während der politischen Wirren 
im Übergang zum Sommer 1989 be-
wies Xiao einen festen Standpunkt 
und zeigte klar Flagge.“ Laut Erling 
sendet dieses Lob eine subtile, aber 
klare Botschaft: „30 Jahre nach dem 

Eine gesamtgesellschaftliche Bewegung
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Psychiater soll Häftling 
geohrfeigt haben
Wie der Kurier berichtet, wird ein 
Psychiater in Asten beschuldigt, ei-
nen Insassen während einer Sitzung 
geohrfeigt zu haben. Mehrere Zeu-
gen bestätigen den Übergriff. Der 
Staatsanwaltschaft Wels wurde eine 
Sachverhaltsdarstellung übermit-
telt, die Ermittlungen dauern noch 
an. [Kurier.at]

Kritik an Reform der 
Mindestsicherung
Die geplante Reform der Mindest-
sicherung sieht vor, dass Straftä-
terInnen, die zu einer bedingten 
Freiheitsstrafe verurteilt wurden, 
für die Dauer dieser Strafe keine 
Sozialleistungen beziehen dürfen. 
Irmgard Griss kritisierte diese Pläne 
im Jänner scharf: „Denn es besteht 
die Gefahr, dass bedingt verur-
teilte Straftäter wieder straffällig 
werden, einfach deshalb, weil sie 
etwas zum Leben brauchen.“ In der 
ORF Pressestunde vom 3. Februar 
2019 betont Sozialministerin Hartin-
ger-Klein, dass bei Häftlingen und 
Behindertenwohngemeinschaften 
die Pläne noch überarbeitet werden. 
Sie verhandle gerade mit der ÖVP, 
damit auf die vorgesehene Strei-
chung der Sozialleistungen für die 
Dauer der Freiheitsstrafe verzichtet 
wird. [apa; orf.at]

Jarolim fordert mehr 
Geld für Justiz
In einer Pressekonferenz am 18. 
Jänner 2019 kritisierte SPÖ-Justiz-
sprecher Hannes Jarolim die besorg-
niserregenden Zustände der Justiz. 
Auch im Maßnahmenvollzug gebe es 
„erschütternde Zustände“. Die Qua-
lität der Gutachten variiert stark, die 
Bezahlung ist schlecht und viele der 
Gutachter sind weit über 60 Jahre alt. 
Die SPÖ plant gemeinsam mit ande-
ren Oppositionsparteien eine Enquete 
zum Maßnahmenvollzug. [apa]

Dr. Karl Renner Preis 
für Janka Reportage
Für ihre Reportage „Misshandelt: Vom 
Jugendheim zu einer Mörderin ge-
steckt“ über Walfried Janka, der als 
Kind einer wegen Mordes vorbestraf-
ten Pflegemutter übergeben wurde, 
erhielt Yvonne Wilder den Dr. Karl 
Renner Publizistikpreis 2018. [apa]
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Ein Artikel in der Zeitschrift 
Tips, mit dem Titel „Zwölf 
Ausbrüche aus Justizanstalt Asten verunsi-
chern die Bevölkerung,“ führte am 7. No-
vember 2018 zu einer parlamentarischen 
Anfrage der NEOS an  Justizminister Moser. 
Aus der Anfragebeantwortung vom 7. Jän-
ner 2019 geht hervor, dass im letzten Jahr 
zwischen Jänner und Oktober insgesamt 180 
Personen aus dem österreichischen Straf- 
und Maßnahmenvollzug geflohen sind. 47 
von ihnen sind noch immer auf der Flucht.

Fluchten von Jänner bis Oktober 2018
Alleine aus dem Maßnahmenvollzug der da-
maligen Justizanstalt Linz/Außenstelle Ast-
en (seit 1. Jänner 2019 wird die Außenstelle 
als eine eigenständige Justizanstalt, Foren-
sisches Zentrum Asten (FZA), geführt) flohen 
sieben Personen aus dem Maßnahmenvoll-
zug, eine von diesen Personen sogar zwei 

Mal. Damit führt unter den 
Maßnahmenvollzugsanstal-

ten die Außenstelle Asten die Fluchtstatistik 
an, gefolgt von Wien-Mittersteig mit drei 
Fluchten sowie Göllersdorf mit einer Flucht. 
Alle Personen, die aus dem Maßnahmen-
vollzug flohen, konnten wieder festgenom-
men werden – bis auf eine. Fünf der insge-
samt acht Fluchten geschahen in einer Nach-
betreuungseinrichtung, zwei während ei-
nes begleiteten Ausgangs (darunter auch die 
Person, nach der immer noch gefahndet 
wird) und eine während eines unbegleiteten 
Ausgangs.
Aus der Strafhaft der Außenstelle Asten ge-
lang in demselben Zeitraum insgesamt fünf 
Personen während des gelockerten Vollzugs 
die Flucht. Drei konnten wegen nicht ver-
schlossenen Aufenthaltsräumen bzw. Toren 
untertags fliehen und zwei flohen während 
der Arbeit. In absoluten Zahlen (Straf- und 
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Massaker denkt Peking nicht daran, 
die Vorgänge neu bewerten zu wol-
len, die heutige Führung ist nicht 
bereit, die Untaten ihrer Vorgänger 
aufarbeiten zu lassen.“

Das Vergessen kann das 
Erinnern nicht aufhalten

Bis heute setzt die Regierung al-
les daran, das Entstehen eines kol-
lektiven Gedächtnisses an die Er-
eignisse von damals zu verhindern. 
Geschichtsbücher schweigen zu den 
Vorkommnissen, die Great Firewall 
blockiert alle relevanten Inhalte. 
Menschen, die sich für eine Vergan-
genheitsbewältigung einsetzen, wer-
den regelmäßig kontrolliert und schi-
kaniert. So zum Beispiel die knapp 
200 Mütter von Tiananmen, die sich 
Ende der 1990er zusammen schlos-
sen, um die Wahrheit über den Tod 
ihrer Kinder zu erfahren. Jedes Jahr 
um den 4. Juni werden sie von den 
Sicherheitsbehörden überwacht, ihre 
Handys teilweise abgestellt, sie dür-
fen ihre Wohnungen nicht verlassen 
oder werden kurzerhand auf Kurz-
urlaub irgendwohin geschickt. 

Die Maßnahmen scheinen Erfolg 
gehabt zu haben, denn der Groß-
teil der jungen Menschen in China 
weiß heute nichts über Tiananmen, 
obwohl das Ereignis bloß 30 Jahre 

zurückliegt. Dennoch scheint das er-
zwungene Vergessen die Erinnerung 
nicht gänzlich ersticken zu können. 
In ihrem Buch „People’s Republic 
of Amnesia“ merkt Luoisa Lim al-
lerdings an, dass auch die Bevölke-
rung ihren Beitrag zum allgemeinen 
„Gedächtnisverlust“ geleistet hat. 
Sie  vergessen, um sich selbst und 
andere zu schützen. Trotzdem hält 
all dieses Vergessen das Erinnern 
nicht auf. In der New York Times er-
klärt Ian Johnson, dass das Thema 
in China zwar nicht von fachkundi-
gen HistorikerInnen offiziell aufge-
arbeitet wird, dafür aber als „inof-
fizieller Geschichtsschreibung“ von 
SchriftstellerInnen, KünstlerInnen, 
FilmemacherInnen und eben auch 
Menschen wie den Müttern von Tia-
nanmen. Der Sinologe Sebastian Veg 
bezeichnet sie als Minjian Historike-
rInnen (minjian bedeutet „unter dem 
Volk“). „Einige von ihnen bewegen 
sich am Rande der Gesellschaft, an-
dere haben einen Fuß in den Main-
stream-Medien und versuchen ihre 
Ideen, meist über soziale Medien, in 
China zu verbreiten“, so Johnson.  

Zum heurigen 30. Jahrestag wur-
de in vielen Ländern der Ereignisse 
des 4. Juni gedacht und die Veran-
staltungen haben überall ein großes, 
fast wieder erwachendes Interesse 
gefunden. In Berlin fanden in der 

Woche um den 4. Juni mindestens 
sechs verschiedene Veranstaltun-
gen statt, die von Universitäten, 
Vereinen oder Galerien organisiert 
wurden. Der bevorstehende 30. Jah-
restag des Falls der Berliner Mauer 
verlieh dem Gedenken an Tianan-
men eine besondere Bedeutung. In 
Wien gedachte das Institut für Sino-
logie mit einer Fotoausstellung und 
einer Podiumsdiskussion. Überall 
traten Zeitzeugen auf, die von ihren 
Erfahrungen berichteten. In Hong-
kong verzeichnete das alljährliche 
Lichtermeer trotz - oder gerade we-
gen - der zunehmenden politischen 
Interventionen von Peking einen 
neuen Teilnehmerrekord. Ähnliches 
konnte man in Taiwan beobachten, 
wo dieses Jahr auch hochrangige 
PolitikerInnen bei der Gedenkver-
anstaltung am Platz der Freiheit zu-
gegen waren. Ähnlich wie Hongkong 
hat es Taiwan zunehmend schwerer, 
sich gegen den politischen Druck 
und die von Peking forcierte politi-
sche Isolation zu wehren. 

All diese Beispiele bezeugen, dass 
das schwarze Loch nach wie vor 
existiert und nicht verschwindet. Je 
länger die chinesische Regierung die 
offizielle Auseinandersetzung scheut, 
desto bedrohlicher kann das Vakuum 
in der Geschichtsschreibung auch für 
sie selbst werden.

Die Göttin der Demokratie
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COMING SOON

MASSNAHMENVOLLZUG.ORGEINE DOKUMENTATION VON BILL MOYERS

Rikers Island ist eines der größten 
Gefängnisse der USA. Erleben Sie die 
Geschichten der Menschen die dort waren. 


